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Vorwort

Das Jahr 2016 war nicht nur ein Schaltjahr mit 366 Tagen, es war auch das Jahr der Krisen

und Überraschungen, geprägt durch Turbulenzen auf dem politischen Parkett und auf den

Finanzmärkten. Keine leichte Aufgabe für die amtierende Bundesregierung, in diesem

unruhigen Fahrwasser Kurs zu halten, wohl wissend, dass sie sich im Herbst 2017 dem Votum

der Wähler stellen muss. Abgestimmt wird dabei nicht nur über die Willkommenskultur in

Deutschland, sondern auch über die Steuerreformpakete der letzten Monate. Was das Thema

Steuern angeht, kann man dem Gesetzgeber keinesfalls mangelndes Engagement vorwerfen.

Abgesehen davon, dass der Abschluss der Erbschaftsteuerreform knapp an einer Blamage

vorbeischrammte, verständigte man sich mit den europäischen Partnern im Rahmen des

Projekts gegen die Kürzung und Verlagerung von Gewinnen (Base Erosion and Profit

Shifting, BEPS) vergleichsweise schnell auf Maßnahmen gegen den schädlichen

Steuerwettbewerb. Manche sprechen gar von einem Meilenstein der internationalen

Steuerpolitik. Ob man in der Bewertung so weit gehen muss, bleibt abzuwarten. Leider muss

aber auch für 2016 festgehalten werden, dass sich Gesetzgeber und Finanzverwaltung

wiederholt in Wertungswidersprüchen verstrickt und mit Nichtanwendungserlassen gegen

notwendige Korrekturen der Rechtsprechung gesperrt haben.

Die Zahl der Steueränderungen ist mittlerweile derart gestiegen, dass selbst mit der Materie

Vertraute kaum Schritt halten können. Um allen Interessierten Orientierung zu bieten, bereitet

das PwC-Steuerjahrbuch die wichtigsten Steueränderungen der letzten zwölf Monate wieder

kompakt für Sie auf. Ziel und Aufbau des PwC-Steuerführers bleiben auch in seiner

15. Auflage unverändert: Der Leser kann sich über alle Entwicklungen in Gesetzgebung, Ver-

waltung und Rechtsprechung informieren, die im zurückliegenden Jahr wichtig waren. Die

folgenden Themen sind die Schwerpunkte dieser Auflage: Das Gesetz zur Umsetzung der Än-

derungen der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnverkürzun-

gen und -verlagerungen, das die Empfehlungen des BEPS-Projekts und zahlreicher anderer

Änderungen umsetzt, die für Unternehmen bedeutsam sind; die Erbschaftsteuerreform sowie

die beiden Themenbereiche Verrechnungspreise und internationales Steuerrecht.

Die Erstellung eines solchen Manuskripts – gerade unter Berücksichtigung der Jahresendge-

setze – ist nur in Teamarbeit möglich. Der besondere Dank des Herausgebers gilt deshalb dem

PwC-Autorenteam, dem es mit tiefem Sachverstand, Erfahrung und Engagement wieder ge-

lungen ist, dem Leser ein topaktuelles Steuerhandbuch an die Hand zu geben, das viele nützli-

che Praxishinweise enthält. Besten Dank auch allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter des Haufe-Verlags für das Lektorat sowie, last but not least, Gabriele Stein, die das

Jahrbuch bereits zum 15. Mal zeitgerecht realisiert hat.

Frankfurt am Main, im Januar 2017 Marius Möller
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UmwStE Umwandlungssteuererlass

UmwStG Umwandlungssteuergesetz
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A Neue Steuergesetzgebung

1 Steuergesetzänderungen, die 2016 in Kraft getreten

sind

Die Gesetzesinitiativen des Jahres 2016 waren vor allem geprägt von Umsetzungs- und Be-

gleitmaßnahmen zum sog. BEPS-Projekt der OECD/G20, das mittlerweile zum Dauerbrenner

avanciert. Bereits im Jahre 2015 waren vor dem Hintergrund getroffener internationaler und

europäischer Vereinbarungen mehrere Gesetze zur Schaffung einer vermeintlichen Transpa-

renz bei grenzüberschreitenden Besteuerungssachverhalten auf den Weg gebracht worden und

sind 2016 in Kraft getreten. Dazu gehören u. a. die verabschiedeten Verpflichtungen, ab 2017

Daten zu Finanzkonten von Steuerpflichtigen, die in einem anderen Staat ansässig sind, an den

betreffenden Staat automatisch zu übermitteln. Dies betrifft Angaben zu Finanzkonten (Gesetz

zu der Mehrseitigen Vereinbarung vom 29.10.2014 zwischen den zuständigen Behörden über

den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten und das dazu ergangene

FKAustG vom 21.12.2015)
1

. Weitere Initiativen und Gesetze wurden in Gang gesetzt und ver-

abschiedet, mit dem Ziel, vor allem multinationale Unternehmen zu größerer Transparenz zu

veranlassen. Diese beruhen ebenso auf internationalen Absprachen und Vereinbarungen. Ge-

nannt sei die Mehrseitige Vereinbarung (MV) vom 27.1.2016 betreffend den Austausch der

länderbezogenen Berichte und das hierzu ergangene sog. BEPS-Umsetzungsgesetz. Es hat

aber den Anschein, als sei das Ende der Transparenzbemühungen und der Schließung von Be-

steuerungslücken multinationaler Unternehmen nicht erreicht, wie eine Vielzahl von Initiati-

ven innerhalb des Parlaments belegen. Es darf mit Spannung beobachtet werden, was die aus-

klingende Legislaturperiode in 2017 noch verheißt.

Der Gesetzgeber hat sich neben Anpassungen im Bereich der ESt nunmehr endlich den Kriti-

ken bei der Verlustverrechnung angenommen und eine Neuregelung auf den Weg gebracht.

Ebenso wurde die umfängliche Reform der Investmentbesteuerung umgesetzt, wo man sich al-

lerdings für eine Abstandnahme vom bisherigen System der transparenten Besteuerung ent-

schieden hat. Weiterungen erfuhren auch die Bereiche der Rechnungslegung und des Verfah-

rensrechts.

1.1 Gesetz zu der Mehrseitige Vereinbarung vom 27.1.2016

zwischen den zuständigen Behörden über den Austausch

länderbezogener Berichte (Country-by-Country-Reporting)

1.1.1 Hintergrund und Zielsetzung

Sog. multinationale Unternehmen neigen nach entsprechenden Erkenntnissen dazu, die unter-

schiedlichen Steuersysteme ausnutzen, um Einkünfte in solchen Staaten auszuweisen, die be-

sonders günstige Besteuerungskonditionen bieten. Sie heben sich insoweit von vorwiegend na-

tional tätigen Unternehmen ab, die derartige Möglichkeiten nicht haben. Insoweit können

diese multinationalen Unternehmen ihre Steuerlast durch Steuergestaltungen erheblich redu-

zieren, was zu Steuermindereinnahmen für Staaten führt, die günstige Besteuerungskonditio-

1

Gesetz v. 21.12.2015, BGBl I 2015, S. 2531; siehe PwC Steueränderungen 2015/2016, A.2.3 und A.2.4.
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nen nicht bieten können oder aus Gründen der Gleichmäßigkeit und Belastungsgleichheit der

Besteuerung nicht bieten wollen.

Auch die hierdurch entstandene Wettbewerbsungleichheit gegenüber lokal tätigen Unterneh-

men, hat die OECD (im Auftrag der G20-Staaten) auf den Plan gerufen und im Rahmen des

sog. BEPS-Projektes konkrete Lösungen zur Beseitigung der Defizite der internationalen Be-

steuerungsregeln entwickelt. In Aktionspunkt 13 sind standardisierte Dokumentationsanforde-

rungen im Bereich der Verrechnungspreise für multinational tätige Unternehmen sowie der

Austausch länderbezogener Berichte zwischen den teilnehmenden Staaten vorgesehen. Dies

hat zum Ziel, sicherzustellen, dass die Finanzverwaltungen zur Wahrung der Integrität des

Steuerrechts die erforderlichen Informationen erhalten und dass die multinationalen Unter-

nehmen ihren Dokumentationspflichten nach einem einheitlichen Standard nachkommen.

Es wurde für den internationalen Austausch eine „Mehrseitige Vereinbarung zwischen den zu-

ständigen Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte“ erarbeitet, die am

27.1.2016 von der Bundesregierung zusammen mit 31 weiteren Staaten unterzeichnet wurde.
2

Um der MV nach innerstaatlichem Recht Geltung zu verschaffen, bedurfte es einer Transfor-

mation in innerstaatliches Recht. Diese erfolgte auf der Grundlage des Zustimmungsgesetzes

vom 19.10.2016.
3

1.1.2 Regelungsinhalt

Die mit der Transformation in innerstaatliches Recht zum Gesetz erhobene MV bildet die Er-

mächtigungsgrundlage für das sog. Country-by-Country-Reporting (CbCR). Sie ist also die

Grundlage für die Statuierung bzw. Auferlegung einer Pflicht zulasten der Unternehmen, sog.

länderbezogene Berichte zu erstellen. Sie bildet auch die Basis dafür, dass sich Deutschland

zum Austausch der auf diese Weise beschafften Unternehmensdaten verpflichten und diese

den Finanzbehörden der anderen Vertragsstaaten zur Verfügung stellen kann.

Die MV selbst schafft damit keine Rechtsgrundlage gegenüber den Unternehmen. Die materi-

ell-rechtliche Umsetzung der MV vom 27.1.2016 findet sich im BEPS-UmsG,
4

nämlich in

§ 90 Abs. 3 AO und § 138a AO. Die MV bildet damit allenfalls eine Interpretationshilfe, wes-

halb hinsichtlich des konkreten Regelungsinhalts nur spezifische Punkte angesprochen wer-

den.

1.1.2.1 Begriffsbestimmungen

Die MV trifft zunächst umfassende Begriffsbestimmungen betreffend den persönlichen An-

wendungsbereich bzw. der persönlichen Betroffenheit vom Informationsaustausch:

" Konzern

„Konzern“ bedeutet eine Gruppe von Unternehmen, die durch Eigentum oder Beherr-

schung verbunden sind. Aufgrund dieser Verbindung ist die Gruppe entweder nach den

geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen zur Aufstellung eines Konzernabschlusses für

Rechnungslegungszwecke verpflichtet oder sie wäre dazu verpflichtet, wenn Eigenkapi-

talbeteiligungen an einem der Unternehmen an einer öffentlichen Wertpapierbörse gehan-

delt würden (Art. 1 Buchst. c MV).

2

Anhang zum Gesetz v. 19.10.2016, BGBl I 2016, S. 1178.

3

Gesetz v. 19.10.2016, BGBl I 2016, S. 1178.

4

Zu den Details siehe im vorliegenden Werk: H.
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" Multinationaler Konzern

Multinationaler Konzern meint einen Konzern, der

– zwei oder mehr Unternehmen umfasst,

– deren steuerliche Ansässigkeit in unterschiedlichen Staaten liegt, oder

– der ein Unternehmen umfasst, das in einem Staat steuerlich ansässig ist und in einem

anderen Staat mit der durch eine Betriebsstätte ausgeübten Geschäftstätigkeit steuer-

pflichtig ist, und

– der kein freigestellter multinationaler Konzern ist.

" Freigestellter multinationaler Konzern

Freigestellter multinationaler Konzern ist ein Konzern, der nicht zur Vorlage eines länder-

bezogenen Berichts verpflichtet ist. Das ist der Fall, wenn,

– der jährliche Umsatzerlös des Konzerns laut Konzernabschluss in dem Wirtschafts-

jahr, das dem Berichtswirtschaftsjahr unmittelbar voranging, unter dem Schwellenwert

liegt, der durch das innerstaatliche Recht festgelegt wurde und

– dem Bericht von 2015 in der nach der darin vorgesehenen Überprüfung im Jahr 2020

ggf. geänderten Fassung entspricht.

Die Konzerndefinitionen geben damit den möglichen persönlichen Anwendungsbereich

des innerstaatlichen Rechts vor.

" Konzernunternehmen

Konzernunternehmen bezeichnet eine

– eigenständige Geschäftseinheit eines multinationalen Konzerns, die für Rechnungsle-

gungszwecke

o in den Konzernabschluss einbezogen wird oder

o darin einbezogen würde, wenn Eigenkapitalbeteiligungen an dieser Geschäftsein-

heit eines multinationalen Konzerns an einer öffentlichen Wertpapierbörse gehan-

delt würden,

– eine eigenständige Geschäftseinheit, die nur aufgrund ihrer Größe oder nur aus We-

sentlichkeitsgründen nicht in den Konzernabschluss des multinationalen Konzerns

einbezogen wird, oder

– eine Betriebsstätte der vorgenannten eigenständigen Geschäftseinheit eines multinati-

onalen Konzerns, sofern die Geschäftseinheit für Rechnungslegungs-, Aufsichts-,

Steuer- oder interne Steuerungszwecke einen Einzelabschluss für diese Betriebsstätte

aufstellt.

" Berichtender Rechtsträger

Berichtender Rechtsträger meint ein Konzernunternehmen, das aufgrund des innerstaatli-

chen Rechts im Staat seiner steuerlichen Ansässigkeit den länderbezogenen Bericht im

Rahmen seiner Fähigkeit vorlegt, dies im Namen des multinationalen Konzerns zu tun.

" Länderbezogener Bericht

Der länderbezogene Bericht ist der vom berichtenden Rechtsträger nach dem jeweiligen

innerstaatlichen Recht jährlich vorzulegenden Bericht, in dem die nach dem jeweiligen

Recht zu meldenden Informationen zu den Positionen und in dem Format, die im Bericht

von 2015 in der nach der darin vorgesehenen Überprüfung im Jahr 2020 ggf. geänderter

Fassung dargelegt sind.
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" Bericht von 2015

Bericht von 2015 meint den Abschlussbericht mit dem Titel „Verrechnungspreisdokumen-

tation und länderbezogene Berichterstattung“ zum BEPS-Aktionspunkt 13.

Praxishinweis

" Die MV definiert damit zum einen den personellen Anwendungsbereich. Deutlich wird,

dass den Vertragsstaaten ein Spielraum bei der Bestimmung von Ausnahmen von der Be-

richtspflicht eröffnet wird. So hat das BEPS-UmsG diese Ausnahme von der Berichtsflicht

z. B. bei Unternehmen angesetzt, die den Schwellenwert von 40 Mio. € nicht erreichen.

" Der Umfang der Berichtspflichten setzt auf einem definierten Format mit Mindestangaben

auf. Die Ausgestaltung des länderbezogenen Berichts im Einzelnen obliegt wiederum den

Vertragsstaaten.

" Es ist damit vorgezeichnet, dass die herzustellende Transparenz und Vergleichbarkeit im

jeweiligen Länderbezogenen Kontext zu prüfen ist.

1.1.2.2 Weitere Inhalte

" Informationsaustausch

Die grds. Verpflichtung der Vertragsstaaten zum Informationsaustausch regelt § 2 MV.

Danach sind die Staaten verpflichtet, jährlich Informationen auszutauschen und mitzutei-

len.

" Notifikation der Vertragsstaaten:

Die Vertragsstaaten haben mitzuteilen, ab welchem Zeitpunkt sie über Rechtsvorschriften

zum Informationsaustausch verfügen. Dieser Tag ist maßgebend betreffs Zeitplans der

Umsetzung des Informationsaustauschs.

" Zeitplan

Ein länderbezogener Bericht ist auszutauschen

– erstmalig für das Wirtschaftsjahr des multinationalen Konzerns, das an oder nach dem

Notifikationstag (s. o.) beginnt, und zwar sobald wie möglich, spätestens 18 Monate

nach dem letzten Tag dieses Wirtschaftsjahrs.

– fortlaufend dann so bald wie möglich, spätestens aber 15 Monate nach dem letzten

Tag des Wirtschaftsjahrs des multinationalen Konzerns, auf den sich der Bericht be-

zieht.

" Unterrichtungspflicht bei fehlerhaften Berichten

Die Staaten werden sich (durch ihre zuständige Behörden – in Deutschland das BZSt) ge-

genseitig unterrichten, wenn

– in Bezug auf einen berichtenden Rechtsträger Grund zu der Annahme besteht, dass ein

Fehler zu einer unrichtigen oder unvollständigen Informationsmeldung geführt haben

könnte oder

– dass ein berichtender Rechtsträger seine Verpflichtung zur Vorlage eines länderbezo-

genen Berichts nicht einhält.

Die unterrichtete zuständige Behörde wird nach ihrem innerstaatlichen Recht zur Verfü-

gung stehende geeignete Maßnahmen ergreifen, um gegen die in der Unterrichtung be-

schriebenen Fehler oder Fälle von Nichteinhaltung vorzugehen.
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" Konsultationsvereinbarungen

Die MV sieht darüber hinaus auch Möglichkeiten vor, im Einzelfall sich darüber zu bera-

ten, wenn auf der Grundlage von länderbezogenen Berichten Berichtigungen des zu ver-

steuernden Einkommens eines Konzernunternehmens erforderlich werden, dies aber zu

unerwünschten wirtschaftlichen Ergebnissen führt. Ebenso sind Konsultationen vorgese-

hen, wenn bei der Durchführung oder Auslegung der MV Schwierigkeiten auftreten.

1.1.3 Inkrafttreten

Das Zustimmungsgesetz zur MV vom 27.1.2016 ist einen Tag nach dessen Verkündung im

BGBl, also am 26.10.2016, in Kraft getreten.

1.2 Änderungen in der Einkommensteuer

1.2.1 Steuerliche Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr

1.2.1.1 Hintergrund und Ziele des Gesetzes

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 eine Million Elektroautos auf

Deutschlands Straßen zu bringen um damit einen Beitrag zur Senkung des Ausstoßes an CO
2
-

Emissionen zu leisten. Derzeit liegt die Erreichung dieses Ziels nach den aktuellen Zulas-

sungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes jedoch noch in weiter Ferne. So waren am 1.1.2016

lediglich 25.502 Personenkraftwagen mit Elektroantrieb zugelassen.
5

Auch bei den Zulassun-

gen von Hybridfahrzeugen (Stand zum 1.1. 2016: 130.365) besteht nach Auffassung der Bun-

desregierung Ausbaupotenzial. Trotz der bereits in den letzten Jahren gesetzten steuerlichen

Anreize für Elektroautos finden diese nur wenig Zuspruch bei den privaten Autofahrern. Dies

liegt nach Ansicht der Bundesregierung an den, durch die Batteriesysteme vergleichsweise ho-

hen Fahrzeugpreisen, aber auch an technischen Nachteilen gegenüber kraftstoffbetriebenen

Pkw wie z. B. der geringen Reichweite und der langen Aufladedauer.
6

Um diesen Hemmnis-

sen entgegen zu wirken, hat der Gesetzgeber am 7.11.2016 das Gesetz zur steuerlichen Förde-

rung von Elektromobilität im Straßenverkehr verabschiedet.
7

Im Kern werden mit dem Gesetz drei steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Elektromobi-

lität im Straßenverkehr umgesetzt. Diese umfassen die (rückwirkende) Ausweitung der Steu-

erbefreiung für reine Elektro-kraftfahrzeuge von fünf auf zehn Jahre, die Erweiterung dieser

Steuerbefreiung auf technisch angemessene, verkehrsrechtliche genehmigte Elektro-

Umrüstungen sowie die Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das Auf-

laden eines privaten Elektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers.

Die im ursprünglichen Gesetzesentwurf
8

enthaltene Regelung über eine Sonderabschreibung

für Elektrofahrzeuge und Ladevorrichtungen (§ 7e EStG-E) ist jedoch nicht umgesetzt worden.

5

Bestandsbarometer des Kraftfahrt-Bundesamts; abrufbar unter:

http://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/Ueberblick/2016_b_barometer.html?nn=1133288.

6

BT-Drs. 18/5864 v. 26.8.2015.

7

Gesetz v. 7.11.2016, BGBl I 2016, S. 2498.

8

BT-Drs. 18/5864 v. 26.8.2015.
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1.2.1.2 Regelungsinhalte

Die verabschiedeten Änderungen im KraftStG sehen vor, dass für die durch § 3d Abs. 1 S. 1

KraftStG gewährte Steuerbefreiung für das Halten von Elektrofahrzeugen der Förderungszeit-

raum nach § 3d Abs. 1 S. 2 KraftStG von fünf auf zehn Jahre verlängert wird. Elektrofahrzeu-

ge, die zwischen dem 18.5.2011 und dem 31.12.2020 erstmalig zugelassen werden, werden

danach ab dem Tag der Erstzulassung für zehn Jahre von der KraftSt befreit. Ferner wird diese

Steuerbefreiung durch den neu angefügten Abs. 4 auch solchen Kraftfahrzeugen gewährt, die

zum Zeitpunkt der erstmaligen verkehrsrechtlichen Zulassung mit Verbrennungsmotoren an-

getrieben wurden und nachträglich zum Elektrokraftfahrzeug umgerüstet worden sind. Die

Gewährung der Steuerbefreiung ist dabei an die folgenden Voraussetzungen geknüpft:

" Die Umrüstung zu einem Elektrofahrzeug i. S. d. § 9 Abs. 2 KraftStG erfolgt in der Zeit

vom 18.5.2016 bis zum 31.12.2020 und

" für die zur Umrüstung verwendeten Fahrzeugteile eine Betriebserlaubnis nach § 21 StVZO

nachgewiesen werden kann.

Liegen die Voraussetzungen vor, gilt die Steuerbefreiung ab dem Tag, an dem die Zulassungs-

behörde die Erfüllung der Voraussetzungen feststellt.

Um die Nachteile der langen Aufladedauer von Elektrokraftfahrzeugen zu kompensieren, wer-

den zudem über Änderungen im ESt Anreize für die Arbeitgeber geschaffen, entsprechende

Lagevorrichtungen zur Verfügung zu stellen. Denn aufgrund der langen Aufladezeit eignet

sich insb. die Arbeitsstätte für die Errichtung von Lagevorrichtungen. § 3 Nr. 46 EStG sieht

daher eine Steuerbefreiung des geldwerten Vorteils aus dem Aufladen von Elektrokraftfahr-

zeugen und Hybridfahrzeugen vor. Die Steuerbefreiung umfasst damit sowohl eigene Fahr-

zeuge des Arbeitnehmers als auch solche Fahrzeuge, die dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber

zur Nutzung überlassen worden sind. Da aufgrund der geringen Reichweiten der Elektrokraft-

fahrzeuge eine alleinige Aufladung im Betrieb des Arbeitgebers als nicht ausreichend er-

scheint, werden darüber hinaus auch Vorteile, die dem Arbeitnehmer aus der unentgeltlichen

oder verbilligten Überlassung von betrieblichen Ladevorrichtungen entstehen, steuerfrei ge-

stellt.

Als weitere Förderungsmaßnahme sieht zudem § 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 EStG ein Wahlrecht für

den Arbeitgeber vor, die aus der unentgeltlichen oder verbilligten Übereignung von Ladevor-

richtungen für Elektrofahrzeuge oder Hybridelektrofahrzeuge an Arbeitnehmer resultierenden

geldwerten Vorteile einem pauschalen LSt-Satz von 25 % zzgl. SolZ und ggf. KiSt zu unter-

werfen.

1.2.1.3 Inkrafttreten

Die Vorschriften des neuen § 3 Nr. 46 EStG und § 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 EStG gelten erstmalig

für Vorteile, die in einem nach dem 31.12.2016 endenden Lohnzahlungszeitraum oder als

sonstige Bezüge nach dem 31.12.2016 zugewendet werden. Ferner ist die Anwendbarkeit der

Vorschrift zeitlich auf solche Vorteile befristet die bis zu dem vor dem 1.1.2021 endenden

Lohnzahlungszeitraum oder als sonstige Bezüge vor dem 1.1.2021 zugewendet werden (§ 52

Abs. 4 S. 10 EStG, § 52 Abs. 37c EStG).



Steuergesetzänderungen, die 2016 in Kraft getreten sind 37 A
1.2.2 Tarifglättung bei Einkünften aus Land- und Fortwirtschaft, § 32c EStG

1.2.2.1 Hintergrund und Ziel des Gesetzes

Die Folgen des globalen Klimawandels waren für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

in den letzten Jahres zunehmend spürbar. Nicht selten hatten die Landwirte mit massiven Ern-

teausfällen und daraus resultierenden schwankenden Gewinnen zu kämpfen. Darüber hinaus

führen derzeit weitere vielfältige Faktoren zu einer erheblichen Verschlechterung der Ertrags-

lage im land- und fortwirtschaftlichen Bereich. Als Reaktion auf diese Entwicklungen sollen

die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe durch eine steuerliche Maßnahme entlastet wer-

den. Das Gesetz zum Erlass und zur Änderung marktordnungsrechtlicher Vorschriften sowie

zur Änderung des Einkommensteuergesetzes
9

sieht daher eine nachträgliche Tarifglättung bei

Einkünften aus Land- und Fortwirtschaft vor.

1.2.2.2 Regelungsinhalt

Die Tarifglättung nach dem neuen § 32c EStG soll eine ausgeglichene Besteuerung aufeinan-

derfolgender guter und schlechter Wirtschaftsjahre gewährleisten. Voraussetzung ist, dass in-

nerhalb eines Betrachtungszeitraums von drei Jahren die auf die steuerpflichtigen Einkünfte

aus Land- und Forstwirtschaft entfallende tarifliche ESt höher ist als die nach Abs. 2 ermittelte

fiktive tarifliche ESt auf diese Einkünfte. Die fiktive tarifliche ESt wird für jeden der drei VZ

innerhalb des Betrachtungszeitraums gesondert ermittelt. Hierzu sind die steuerpflichtigen

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft des Betrachtungszeitraums zu summieren und

gleichmäßig auf die drei VZ des Betrachtungszeitraums zu verteilen. Die Summe der für jeden

VZ nach den Tarifvorschriften ermittelten ESt für die Einkünfte aus Land- und Fortwirtschaft

i. S. d. § 13 EStG bildet als fiktiv ermittelte ESt den Vergleichsmaßstab für die Steuerermäßi-

gung im Rahmen der Steuerfestsetzung des letzten VZ im Betrachtungszeitraum.
10

Wird somit

am Ende des Betrachtungszeitraums festgestellt, dass die fiktiv ermittelte ESt innerhalb des

dreijährigen Betrachtungszeitraums geringer ist, als die Summe der tariflichen ESt, die inner-

halb des Betrachtungszeitraums auf die steuerpflichtigen Einkünfte aus Land- und Forstwirt-

schaft entfällt, wird bei der Steuerfestsetzung des letzten VZ im Betrachtungszeitraum die ta-

rifliche ESt um diesen Unterschiedsbetrag ermäßigt (§ 32c Abs. 1 S. 2 EStG). Wird bei der

Gegenüberstellung von fiktiver tariflicher ESt und der Summe der tariflichen ESt festgestellt,

dass die fiktive tarifliche ESt höher ist, als die Summe der tariflichen ESt im Betrachtungszeit-

raum, erhöht dieser Unterschiedsbetrag die festzusetzende ESt des letzten VZ im Betrach-

tungszeitraum (§ 32c Abs. 1 S. 3 EStG).

1.2.2.3 Inkrafttreten

Die Neuregelung des § 32c EStG findet erstmals für den VZ 2016 und letztmalig für den

VZ 2022 Anwendung (§ 52 Abs. 33a EStG). Dabei gelten als Betrachtungszeiträume i. S. d.

§ 32c Abs. 1 S. 1 EStG jeweils die VZ 2014–2016, VZ 2017–2019 sowie VZ 2020–2022.

9

Gesetz v. 20.12.2016, BGBl I 2016, S. 3045.

10

BT Drs. 18/10237, S. 11 f.
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1.3 Änderungen in der Körperschaftsteuer

1.3.1 Gesetz zur Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei

Körperschaften
11

1.3.1.1 Hintergrund und Zielsetzung

Mit dem - auch durch die Länderkammer am 16.12.2016
12

- verabschiedeten Gesetz zur Wei-

terentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften verfolgt der Gesetzge-

ber eine Neuausrichtung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften.
13

Derzeit

regelt § 8c KStG, dass nicht genutzte Verluste im Rahmen eines Anteilseignerwechsels ab ei-

ner bestimmten Höhe pro rata bzw. vollständig wegfallen. Ausnahmen hiervon gelten lediglich

für bestimmte Übertragungen im Konzern (Konzernklausel, § 8c Abs. 1 S. 5 KStG) und soweit

im Inland steuerpflichtige stille Reserven im Übertragungszeitpunkt vorliegen (Stille-

Reserven-Klausel, § 8c Abs. 1 S. 6 ff.). Damit kommen die Ausnahmen lediglich Unterneh-

men mit entsprechenden Konzernstrukturen zugute, sowie solchen, die aufgrund ihrer Ge-

schäftstätigkeit über ausreichend hohe stille Reserven verfügen. Bei anderen Unternehmen

hingegen, die die Voraussetzungen für die vorgenannten Ausnahmetatbestände nicht erfüllen,

bei denen aber die Unternehmensfinanzierung gleichwohl oft die Neuaufnahme oder den

Wechsel von Anteilseignern bedingt, fallen die ungenutzten Verluste nach den derzeitigen Re-

gelungen des § 8c KStG und § 10a S. 10 GewStG weg.

Mit dem neu geschaffenen § 8d KStG soll daher die Verlustnutzung künftig auf Antrag eben-

falls weiterhin möglich sein, solange der Geschäftsbetrieb der Körperschaft nach dem

Anteilseignerwechsel erhalten bleibt und eine anderweitige Verlustnutzung ausgeschlossen ist.

Damit nähert sich das Gesetz dem Rechtszustand vor Inkrafttreten des UntStRefG 2008, dem

§ 8 Abs. 4 KStG a. F. an. Zu diesem Zweck sieht § 8d KStG die Einführung eines gesonder-

ten, sog. fortführungsgebundenen Verlustvortrags vor.

Praxishinweis

Gem. der PM des BMF befindet sich die Bundesregierung zu den beihilferechtlichen Fragen

derzeit im Austausch mit der Europäischen Kommission.

Literaturhinweise: Bakeberg/Krüger, BB 2016, S. 2967; Bergmann/Süß, DStR 2016,

S. 2185

1.3.1.2 Regelungsinhalt

1.3.1.2.1 Unveränderte Fortführung des Geschäftsbetriebs

Die Neuregelung sieht vor, dass die Rechtsfolgen des § 8c KStG dann nicht eintreten, wenn

die Körperschaft nach dem Anteilseignerwechsel denselben Geschäftsbetrieb fortführt. Dieser

Geschäftsbetrieb muss zudem seit Gründung der Körperschaft oder zumindest sei dem Beginn

des dritten Wirtschaftsjahres, das dem schädlichen Beteiligungserwerb vorausgeht ununterbro-

chen betrieben werden (Beobachtungszeitraum). Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die

11

Gesetz v. 20.12.2016, BGBl I 2016, S. 2998.

12

Beschluss des BR v. 16.12.2016, BR-Drs. 719/16.

13

BR-Drs. 544/16 v. 23.9.2016.
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Körperschaft und ihre Anteilseigner Verluste aus nacheinander oder zeitgleich betriebenen

verschiedenen Geschäftsbetrieben nicht miteinander verrechnen können.

Der Begriff des Geschäftsbetriebs ist nach der Gesetzesbegründung anhand qualitativer

Merkmale zu bestimmen. Ein Geschäftsbetrieb umfasst nach § 8c Abs. 2 KStG die von einer

einheitlichen Gewinnerzielungsabsicht getragenen, nachhaltigen, sich gegenseitig ergänzenden

und fördernden Betätigungen der Körperschaft. Weder zugunsten noch zulasten der Körper-

schaft ist maßgeblich, ob und in welchem Umfang aus Anlass des Anteilseignerwechsels neu-

es Betriebsvermögen zugeführt wird. Dieses Kriterium hatte sich in der Verwaltungspraxis zu

§ 8 Abs. 4 KStG a. F. bereits als besonders gestaltungs- und streitanfällig erwiesen.

Nach dem Gesetzeswortlaut stehen die folgenden Ereignisse dem Fortführungserfordernis ent-

gegen:

" Der Geschäftsbetrieb wird eingestellt.

" Der Geschäftsbetrieb wird ruhend gestellt.

Dies setzt eine Willensentscheidung oder Handlung voraus, die darauf gerichtet ist, den

Betrieb als selbstständigen Organismus nicht mehr in seiner bisherigen Form bestehen zu

lassen, sodass die Körperschaft aufhört, werbend tätig zu sein. Aufgrund des Wortes „un-

unterbrochen“ stellt auch nur das zeitweise Ruhendstellen des Geschäftsbetriebs ein schäd-

liches Ereignis dar.

" Der Geschäftsbetrieb wird einer andersartigen Zweckbestimmung zugeführt oder die Kör-

perschaft nimmt einen zusätzlichen Geschäftsbetrieb auf. Nach der Begründung des Re-

gierungsentwurfs sind damit ein Branchenwechsel oder die Aufnahme eines weiteren Ge-

schäftsbetriebs ebenfalls antragsschädlich. Ein Branchenwechsel soll nach Meinung des

Gesetzgebers in jedem Fall dann vorliegen, wenn der satzungsmäßige Unternehmensge-

genstand geändert wird. Aber auch bei Änderung der tatsächlichen wirtschaftlichen

Zweckbestimmung des Geschäftsbetriebs sei von einem Branchenwechsel auszugehen. So

soll es für die Feststellung eines Branchenwechsels bzw. Aufnahme eines weiteren Ge-

schäftsbetriebes u. a. auf Änderungen hinsichtlich der von dem Unternehmen angebotenen

Produkten/Dienstleistungen, des Kunden- und Lieferantenkreises, der bedienten Märkte

sowie der Qualifikation der eingesetzten Mitarbeiter ankommen.

" Die Körperschaft beteiligt sich an einer Mitunternehmerschaft.

" Die Körperschaft nimmt die Stellung eines Organträgers i. S. d. § 14 Abs. 1 KStG ein.

" Auf die Körperschaft werden Wirtschaftsgüter übertragen, die zu einem geringeren als

dem gemeinen Wert angesetzt werden.

1.3.1.2.2 Antragserfordernis

Nach § 8d Abs. 1 S. 5 KStG ist der Antrag gemeinsam mit der Steuererklärung für den VZ

einzureichen, in das der schädliche Beteiligungserwerb fällt. Das Antragsrecht kann für kör-

perschaftsteuerliche und gewerbesteuerliche Zwecke nur einheitlich ausgeübt werden. Nach

dem Gesetzeswortlaut bleibt damit im Falle einer späteren Kenntnisnahme über einen schädli-

chen Anteilseignerwechsel – z. B. im Rahmen einer Betriebsprüfung – die Möglichkeit der

Antragsstellung verwehrt, da in diesen Fällen für den betreffenden VZ die Steuererklärungen

bereits eingereicht worden sind.
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Auswirkungen der Antragsstellung

Durch Ausübung der Option nach § 8d Abs. 1 S. 5 KStG wird ein zum Schluss des VZ ver-

bleibender Verlustvortrag zum fortführungsgebundenen Verlust umqualifiziert (§ 8d Abs. 1

S. 6 KStG). Somit werden von der neuen Regelung des § 8d KStG nicht nur jene Verluste er-

fasst, die überhaupt von § 8c KStG bedroht sind. Auch solche Verluste bzw. Verlustvorträge,

für die § 8c KStG nur einen quotalen Verlustuntergang bewirken würde (bei Beteiligungser-

werb von mehr als 25 % aber weniger als 50 %) sowie bei nach dem schädlichen Beteili-

gungserwerb erwirtschafteten Verlusten, die ebenfalls nicht von § 8c KStG erfasst werden,

würden damit zum fortführungsgebundenen Verlust.

1.3.1.2.3 Feststellung des Verlustvortrags und Verwendungsreihenfolge

Der nach 8d Abs. 1 S. 7 KStG gesondert festgestellte, sog. fortführungsgebundene Verlustvor-

trag ist vor dem nach § 10d Abs. 4 EStG festgestellten Verlustvortrag zu verwenden. Gleiches

gilt für die gewerbesteuerlichen Fehlbeträge.

Wegfall der Voraussetzungen

Werden zu einem späteren Zeitpunkt die Voraussetzungen für den fortführungsgebundenen

Verlustvortrag nicht mehr erfüllt, entfällt der noch bestehende fortführungsgebundene Ver-

lustvortrag zum Zeitpunkt des Wegfalls der Bedingungen

Allerdings sind der fortführungsgebundene Verlustvortrag und die entsprechenden gewerbe-

steuerlichen Fehlbeträge bei Eintritt eines schädlichen Ereignisses i. S. v. § 8d Abs. 2 KStG

n. F. in Höhe etwa vorhandener stiller Reserven geschützt. Soweit Verluste nicht durch stille

Reserven gedeckt sind, gehen sie mit dem schädlichen Ereignis unter. Bei der Berücksichti-

gung der stillen Reserven ist die in § 8a Abs. 1 S. 3 KStG vorgegebene Reihenfolge zu be-

rücksichtigen. Stille Reserven können damit für Zwecke des § 8d KStG n. F. nur nachrangig

verwendet werden.

1.3.1.2.4 Umstrukturierungen

Fraglich ist, wie erfolgte Umwandlungen im dreijährigen „Vorbehaltens-„ Zeitraum zu beur-

teilen sind und ob Umwandlungen nach dem schädlichen Beteiligungserwerb dem Fortfüh-

rungserfordernis entgegenstehen und damit die Vernichtung der sog. fortführungsgebundenen

Verlustvorträge bedingen.

1.3.1.2.5 Zinsvortrag

Über die Erweiterung des Verweises in § 8a Abs. 1 S. 3 KStG auf den neuen § 8d KStG wird

sichergestellt, dass die Regelungen des § 8d KStG auch für die Zinsvorträge nach § 4h Abs. 1

S. 5 EStG gelten.

1.3.1.3 Inkrafttreten

§ 8d KStG ist erstmals auf schädliche Beteiligungserwerbe i. S. d. § 8c KStG anzuwenden, die

nach dem 31.12.2015 erfolgen, wenn der Geschäftsbetrieb der Körperschaft vor dem 1.1.2016

weder eingestellt noch ruhend gestellt war (§ 34 Abs. 6a KStG). Ein sog. „fortführungsgebun-

dener Verlustvortrag“ ist damit frühestens auf den 31.12.2016 gesondert festzustellen.
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1.4 Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung

(Investmentsteuerreformgesetz – InvStRefG)
14

Dem vom Bundestag am 9.6.2016 verabschiedeten Gesetz zur Reform der Investmentbesteue-

rung, das sog. Investmentsteuerreformgesetz (InvStRefG) hat der Bundesrat am 8.7.2016 zu-

gestimmt. Das InvStRefG
15

wurde am 19.7.2016 verkündet und tritt zum 1.1.2018 in Kraft.

Die Besteuerung von in- und ausländischen Fonds wird durch die Reform grundlegend geän-

dert.

Literaturhinweis: Stadler/Bindl, DStR 2016, S. 1953

1.4.1 Die Investmentsteuerreform im Überblick

Im Bereich der Investmentsteuer (InvSt) werden zwei voneinander unabhängige Besteue-

rungssysteme für Publikums-Investmentfonds und Spezial-Investmentfonds eingeführt: Ein in-

transparentes und ein (semi) transparentes Besteuerungssystem. Investmentfonds werden grds.

intransparent besteuert. Für Spezial-Investmentfonds verbleibt es grds. bei den bisherigen (se-

mi-)transparenten Besteuerungsregelungen.

1.4.2 Kapitel 1 – Allgemeine Regelungen

Kapitel 1 des InvStG n. F. enthält die für alle Investmentfonds und Spezial-Investmentfonds

geltenden allgemeinen Regelungen.

Der persönliche Anwendungsbereich des InvStG erstreckt sich auf Investmentfonds und deren

Anleger.

Nach dem InvStG n. F. ist der Begriff des Investmentfonds weiter als im bisherigen InvStG

gefasst, sodass deutlich mehr Fonds der Investmentbesteuerung als bisher unterliegen. Der

Begriff Investmentfonds umfasst nunmehr im Wesentlichen auch die ehemaligen Kapital-

Investitionsgesellschaften.

Der Besteuerung nach dem InvStG unterliegen zukünftig grds. sämtliche Kapitalanlagevehi-

kel, die auch aufsichtsrechtlich durch das KAGB geregelt werden. So wird ein weitgehender

Gleichlauf zwischen Steuer- und Aufsichtsrecht hergestellt und Abgrenzungsprobleme in der

Praxis vermieden.

Anders als bisher ist die Investmentbesteuerung nicht auf bestimmte Rechtsformen offener In-

vestmentvermögen (Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapi-

tal, offene Investmentkommanditgesellschaft) beschränkt. Zukünftig werden auch durch das

KAGB erfasste geschlossene Investmentvermögen (Investmentaktiengesellschaft mit fixem

Kapital, geschlossene Investmentkommanditgesellschaft) oder vergleichbare ausländische Ve-

hikel erfasst. Als Investmentvermögen definiert § 1 Abs. 1 KAGB jeden Organismus für ge-

meinsame Anlagen, der von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gem. einer

Anlagestrategie zum Nutzen der Anleger zu investieren und der kein operativ tätiges Unter-

nehmen außerhalb des Finanzsektors ist. Neben offenen werden demnach ab 1.1.2018 auch

geschlossene Fonds der Investmentbesteuerung unterworfen.

14

Vgl. zu den Zielsetzungen und Hintergründen die Ausführungen in Haufe Steuerjahrbuch 2015/2016, dort A 3.1.1.

15

BGBl I 2016, S. 1730.
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Personengesellschaften fallen nur dann in den Anwendungsbereich des InvStG, wenn ihr Ge-

sellschaftszweck unmittelbar und ausschließlich der Abdeckung von betrieblichen Altersvor-

sorgeverpflichtungen dient (sog. Pension-Asset-Pooling).

Zusätzlich zu den Investmentvermögen i. S. d. § 1 Abs. 1 KAGB werden auch einige fonds-

ähnliche Vehikel als Investmentfonds besteuert. Dazu gehören z. B. Gesellschaften, die nur

deshalb keine Investmentvermögen i. S. d. Kapitalanlagegesetzbuchs sind, weil sie nur einen

Anleger haben und die Aufnahme weiterer Anleger in der Satzung ausgeschlossen ist. Da-

durch wird verhindert, dass sich Investmentvermögen, die sonst dem Anwendungsbereich des

InvStG unterfallen würden, durch bloße Satzungsänderung dem Besteuerungsregime bewusst

entziehen.

Als Investmentfonds gilt auch eine Kapitalgesellschaft, der durch das Recht des Staates, in

dem sie tätig ist, eine operative unternehmerische Tätigkeit untersagt ist und die dort keiner

Ertragsbesteuerung unterliegt oder von ihr befreit ist (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 InvStG). Die Regelung

stellt sicher, dass auch bisher nicht erfasste Kapitalanlagevehikel wie die Luxemburger Ver-

waltungsgesellschaft für Familienvermögen SPF (société de gestion patrimoine familial) zu-

künftig dem Anwendungsbereich des InvStG unterfallen. Die SPF unterliegt in Luxemburg

weder der KSt noch der kommunalen GewSt. Nicht erfasst sind gemeinnützige Gesellschaften

mit beschränkter Haftung (gGmbH) i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG, da diesen unternehmerische

Tätigkeiten erlaubt sind und diese partiell als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb oder im Rah-

men von Zweckbetrieben steuerpflichtig sind (§§ 64 ff. AO).

Wie im bisherigen Recht werden auch die Investmentvermögen als Investmentfonds betrach-

tet, die von AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften i. S. d. § 2 Abs. 3 KAGB verwaltet werden.

Die in § 2 Abs. 3 KAGB geregelte Ausnahme für konzerneigene alternative Investmentfonds

(AIF) gilt nicht für Zwecke des InvStG. Dies bedeutet, dass die konzerneigenen AIF – wie

bisher – unter den Anwendungsbereich des InvStG fallen. Konzerneigene AIF können auch als

Spezial-Investmentfonds betrieben werden (siehe § 26 Nr. 1 S. 2 InvStG).

§ 2 InvStG regelt verschiedene Begriffsbestimmungen, die sowohl für die Besteuerungs-

regelungen für Investmentfonds als auch für Spezial-Investmentfonds und Altersvorsorge-

vermögenfonds gelten.

Mit § 5 InvStG enthält das Gesetz – wie bisher – eine spezialgesetzliche Rechtsgrundlage für

die Prüfung der steuerlichen Verhältnisse bei Investmentfonds. Eine Außenprüfung i. S. d.

§§ 194ff. AO ist danach zulässig zur Ermittlung der steuerlichen Verhältnisse des Investment-

fonds. Bei einem Spezial-Investmentfonds ist eine Außenprüfung zudem zur Prüfung der Vo-

raussetzungen i. S. d. § 26 InvStG möglich. Sowohl bei Investmentfonds als auch bei Spezial-

Investmentfonds ist auch zukünftig eine Außenprüfung zur Überprüfung der für die Besteue-

rung der Anleger relevanten Besteuerungsgrundlagen zulässig.

Besonderheiten ergeben sich aus dem neu eingeführten § 5a InvStG. Der Gesetzentwurf ent-

hielt nur für Altersvorsorgevermögenfonds in der Rechtsform einer Investmentkommanditge-

sellschaft die Regelung, dass bei einer Übertragung von Wirtschaftsgütern in das Vermögen

eines Investmentfonds der Teilwert anzusetzen ist (§ 53 Abs. 5 InvStG). Dem Petitum des

Bundesrats folgend wird nun allgemein für sämtliche Investmentfonds geregelt, dass eine

Übertragung von Wirtschaftsgütern in das Vermögen eines Investmentfonds immer unter Auf-

deckung der stillen Reserven erfolgen muss. Dies gilt auch für den Fall, dass ein Anleger ein

oder mehrere Wirtschaftsgüter aus dem Privatvermögen in das Vermögen des Investmentfonds

überträgt. Die Besteuerung dieser fingierten Veräußerung erfolgt nach Maßgabe von §§ 17, 20

und 23 EStG.
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Hintergrund für die Ausweitung der Klarstellung waren Erkenntnisse aus der Praxis, wonach

auch bei Sondervermögen Übertragungen von Wirtschaftsgütern vorgenommen werden, ohne

dass neue Investmentanteile ausgegeben werden.

1.4.3 Kapitel 2 – Besteuerung von Investmentfonds und deren Anleger

1.4.3.1 Körperschaftsteuerpflicht eines Investmentfonds, § 6 InvStG

Alle inländischen und ausländischen Investmentfonds unterliegen gleichermaßen unterschieds-

los einer KSt-Besteuerung für bestimmte inländische Einkünfte. Darüber hinaus findet keine

KSt-Besteuerung statt. Durch die einheitliche Regelung der Steuerpflicht werden von vornhe-

rein EU-rechtliche Risiken aus der Anwendung von unterschiedlichen Besteuerungstechniken

vermieden.

Nach § 6 Abs. 2 InvStG sind steuerpflichtig inländische

" • Beteiligungseinnahmen, (definiert in § 6 Abs. 3 InvStG),

" • Immobilienerträge (definiert in § 6 Abs. 4 InvStG) und

" • sonstige Einkünfte (definiert in § 6 Abs. 5 InvStG).

Im Übrigen sind die Investmentfonds von der KSt befreit. Steuerfrei vereinnahmen können In-

vestmentfonds damit weiterhin insb. Zinsen, Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, Gewin-

ne aus Termingeschäften, ausländische Dividenden und ausländische Immobilienerträge.

1.4.3.1.1 Inländische Beteiligungseinnahmen, § 6 Abs. 3 InvStG

Zu den inländischen Beteiligungseinnahmen zählen insb. Dividenden und andere Einnahmen

i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG, die von im Inland ansässigen Kapitalgesellschaften ausge-

schüttet werden. Veräußerungsgewinne fallen dagegen nicht darunter.

Mit der in § 6 Abs. 3 Nr. 2 InvStG als Rechtsfolgenverweis geregelten Besteuerung der Ent-

gelte, Einnahmen oder Bezüge i. S. d. § 2 Nr. 2 Buchst. a bis c KStG soll eine Umgehung der

Steuerpflicht von Dividenden durch eine Wertpapierleihe vermieden werden. Die Kompensa-

tionszahlungen bei Wertpapierleihgeschäften unterliegen damit wie Dividenden sowohl bei in-

ländischen als auch ausländischen Investmentfonds der KSt-Pflicht.

Durch den Rechtsfolgenverweis auf § 32 Abs. 3 KStG in § 6 Abs. 3 S. 2 InvStG wird ein

Steuerabzug bei den Entgelten, Einnahmen und Bezügen angeordnet. Damit wird derjenige

zum Steuerabzug verpflichtet, der sich von einem Investmentfonds Aktien leiht und dafür eine

Wertpapierleihgebühr an den Investmentfonds zahlt.

Die Beteiligungseinnahmen werden in voller Höhe versteuert, der Abzug von Werbungskosten

und die Verlustverrechnung sind ausgeschlossen (§ 6 Abs. 7 InvStG).

§ 7 InvStG regelt, dass die Steuererhebung mit abgeltender Wirkung durch KapErtrSt-Abzug

erfolgt. Die KapErtrSt beträgt 15 % inklusive SolZ (14,218 % zzgl. 5,5 % SolZ), da DBA den

Quellensteuerabzug häufig auf 15 % begrenzen und man eine Benachteiligung von inländi-

schen Fonds ausschließen möchte.
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1.4.3.1.2 Inländische Immobilienerträge, § 6 Abs. 4 InvStG

Inländische Immobilienerträge sind Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von inländi-

schen Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten sowie die Gewinne aus der Veräuße-

rung inländischer Grundstücke oder grundstücksgleichen Rechten. Die Höhe der Veräuße-

rungsgewinne bestimmt sich nach den Regelungen für private Veräußerungsgeschäfte in § 23

Abs. 3 S. 1 bis 4 EStG. Anders als bei privaten Veräußerungsgeschäften sind jedoch auch sol-

che Veräußerungsgewinne steuerpflichtig, bei denen der Investmentfonds die Immobilie mehr

als zehn Jahre gehalten hat. Für Privatanleger wird damit insoweit die Fondsanlage gegenüber

der Direktanlage steuerlich schlechter gestellt.

Nach dem bisherigen Recht unterliegen die Immobilien-Veräußerungsgewinne eines ausländi-

schen Investmentfonds nur dann der beschränkten Steuerpflicht nach § 49 Abs. 1 Nr. 8 EStG,

wenn die Veräußerung innerhalb der zehnjährigen Haltefrist des § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG

erfolgt. Außerhalb der Haltefrist sind nach bisherigem Recht die Veräußerungsgewinne nicht

steuerpflichtig. Bei Ablauf der Zehnjahresfrist erwirbt der ausländische Investmentfonds daher

eine bestandsgeschützte Rechtsposition i. S. d. Rs. des BVerfG.
16

Aus diesem Grund ist ein

Bestandsschutz für Wertzuwächse und -verluste vorgesehen, die bis zum 1.1.2018 eintreten.

Diese sind steuerfrei, wenn die Immobilie mindestens zehn Jahre gehalten wird. Wenn bspw.

eine Immobilie im Jahr 2014 erworben wurde und nach dem Jahr 2025 veräußert wird, sind

die auf den Zeitraum 2014 bis zum 31.12.2017 entfallenden Wertsteigerungen oder Wertver-

luste nicht zu versteuern.

Bei inländischen Investmentfonds sind nach dem bisherigen Recht die Regelungen zu privaten

Veräußerungsgeschäften nicht anwendbar, sodass sich bei diesen keine bestandsgeschützte

Rechtsposition bilden konnte. Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, werden jedoch bei

inländischen Investmentfonds die gleichen Regelungen wie bei ausländischen Investmentfonds

angewendet.

In den Regelungen zur Besteuerung des Anlegers nach den §§ 16 ff. InvStG sind keine Vor-

schriften enthalten, nach denen die auf Ebene des Investmentfonds aufgrund eines Bestands-

schutzes steuerfrei gestellten Immobilien-Veräußerungsgewinne steuerfrei an die Anleger aus-

geschüttet werden könnten. Dies hat folgende Gründe:

Auf der Ebene der Anleger von inländischen oder von ausländischen Investmentfonds konnte

sich keine bestandsgeschützte Rechtsposition bilden. Die Gewinne aus der Veräußerung von

Immobilien außerhalb der Zehnjahresfrist sind nach bisherigem Recht nur dann steuerfrei,

wenn diese vom Investmentfonds ausgeschüttet werden (§ 2 Abs. 3 InvStG i. d. F des AIFM-

Steuer-Anpassungsgesetzes). Dagegen sind nicht ausgeschüttete Gewinne aus privaten Veräu-

ßerungsgeschäften nach dem bisherigen Recht uneingeschränkt steuerpflichtig, wenn der An-

leger seinen ab 2009 angeschafften Investmentanteil veräußert. Der Anleger hat nach dem ge-

genwärtigen Recht damit keine Möglichkeit, selbst die Steuerfreiheit der Immobilien-

Veräußerungsgewinne herbeizuführen. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen,

dass die Ausklammerung von privaten Veräußerungsgeschäften auch zugunsten der Anleger

wirken kann, nämlich dann, wenn bei der Immobilie Wertminderungen eingetreten sind.

Bei der Einkünfteermittlung ist – anders als bei den Beteiligungseinnahmen – sowohl der Ab-

zug von Werbungskosten als auch die Verrechnung von Verlusten möglich. Die Steuererhe-

bung erfolgt durch eine Veranlagung des Investmentfonds. Es findet der KSt-Satz von 15 %

zzgl. SolZ Anwendung.

16

BVerfG, Urteil v. 7.7.2010, 2 BvL 14/02, 2 BvL 2/04, 2 BvL 13/05, BStBl II 2011, S. 76.
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1.4.3.1.3 Sonstige inländische Einkünfte, § 6 Abs. 5 InvStG

Die sonstigen inländischen Einkünfte werden definiert als inländische Einkünfte i. S. d. § 49

Abs. 1 EStG, soweit sie nicht bereits als inländische Beteiligungseinnahmen unter § 6 Abs. 3

InvStG oder als inländische Immobilienerträge unter § 6 Abs. 4 InvStG fallen. In der Praxis

dürften die Investmentfonds regelmäßig nur inländische Beteiligungseinnahmen und/oder in-

ländische Immobilienerträge erzielen. § 6 Abs. 5 Nr. 1 InvStG erfasst daher nur Sonderfälle,

wenn ein Investmentfonds z. B. gewerbliche Tätigkeiten ausübt.

Explizit vom Tatbestand ausgenommen sind die Gewinne aus der Veräußerung einer wesentli-

chen Beteiligung nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e i. V. m § 17 EStG an einer inländischen

Kapitalgesellschaft. Diese Ausnahme dient dazu, Standortnachteile für deutsche Investment-

fonds zu vermeiden. Ein Standortnachteil könnte sich daraus ergeben, dass die Veräußerungs-

gewinne aus wesentlichen Beteiligungen nur bei inländischen Investmentfonds, aber in vielen

Fällen nicht bei ausländischen Investmentfonds besteuert werden könnten, da die Veräuße-

rungsgewinne bei ausländischen Fonds aufgrund von Freistellungen durch DBA häufig nicht

in Deutschland besteuert werden können.

Darüber hinaus bleiben alle Einkünfte, die nicht der beschränkten Steuerpflicht des § 49

Abs. 1 EStG unterliegen, weiterhin steuerfrei.

Bei Investmentfonds in der Rechtsform einer Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem

Kapital wird die Besteuerung um die Einkünfte aus der Verwaltung des Vermögens erweitert.

Die Begriffsbestimmung des § 6 Abs. 5 Nr. 2 InvStG entstammt dem bisherigen InvStG (§ 11

Abs. 1 S. 4 InvStG i. d. F. des AIFM-Steuer-Anpassungsgesetzes) und dient in erster Linie der

Besteuerung der internen Kapitalverwaltungsgesellschaft einer (selbstverwaltenden) Invest-

mentaktiengesellschaft. Sie ist nunmehr größtenteils klarstellender Natur, da davon auszuge-

hen ist, dass es sich hierbei vornehmlich um Einkünfte aus Gewerbebetrieb i. S. d. § 49 Abs. 1

Nr. 2 EStG handelt, deren Besteuerung bereits nach Nr. 1 zu erfolgen hat. Wie im bisherigen

InvStG unterliegen bei einer Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital im Falle

der Ausgabe von Anlegeraktien die Einkünfte, die auf die Unternehmensaktien entfallen, in

voller Höhe der KSt. Diese Regelung soll es ermöglichen, die interne Kapitalverwaltungsge-

sellschaft einer Investmentaktiengesellschaft einfacher für steuerliche Zwecke abgrenzen zu

können.

Die Steuererhebung erfolgt wie bei den Immobilienerträgen im Veranlagungsverfahren mit

dem KSt-Satz von 15 % zzgl. SolZ.

1.4.3.2 Steuerbefreiung aufgrund steuerbegünstigter Anleger, § 8 InvStG

Nach dem intransparenten Besteuerungssystem soll die steuerliche Vorbelastung auf Fonds-

ebene durch die Teilfreistellung auf Anlegerebene ausgeglichen werden. Bei privilegierten

Anlegern geht die Teilfreistellung auf Anlegerebene jedoch ins Leere und würde bei diesen zu

einer Mehrbelastung führen. § 8 InvStG sieht daher abweichend von § 6 InvStG eine Steuerbe-

freiung für Investmentfonds vor, soweit bei Zufluss von steuerpflichtigen Einnahmen steuer-

begünstigte Anleger beteiligt sind.

Die Steuerbefreiung erfolgt auf Antrag des Investmentfonds. Mit Antrag ist ein formloses Gel-

tend machen (ggf. auch in elektronischer oder EDV-technischer Form) gegenüber der zum

Abzug der KapErtrSt verpflichteten Person (i. d. R. die Verwahrstelle des Investmentfonds)

oder gegenüber der für ihn zuständigen Finanzbehörde gemeint. Die Antragstellung erfolgt

dadurch, dass die als Nachweis für die Befreiung erforderlichen Unterlagen vorgelegt werden.

Die Steuerbefreiung können inländische wie auch ausländische Investmentfonds geltend ma-

chen. Es besteht jedoch keine Pflicht zur Geltendmachung, sondern es ist den Investmentfonds
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freigestellt, ob sie an dem Befreiungsverfahren teilnehmen möchten oder nicht. Diese „Kann-

Regelung“ berücksichtigt, dass es Fälle gibt, in denen die Investmentfonds nur in sehr gerin-

gem Maße steuerpflichtige Einkünfte erzielen, sodass der administrative Aufwand für ein Be-

freiungsverfahren unverhältnismäßig wäre.

Die Vorschrift enthält eine Regelung zur Steuerbefreiung hinsichtlich aller steuerpflichtigen

Einkünfte des Investmentfonds. Die Höhe der Steuerbefreiung richtet sich nach dem Anteil am

Gesamtbestand der Investmentanteile, der auf steuerbegünstigte Anleger entfällt. Als steuer-

begünstigte Anleger gelten

" gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Anleger i. S. d. § 44a Abs. 7 S. 1 EStG und ver-

gleichbare ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Bei-

treibungshilfe leistenden ausländischen Staat

" Anleger, die sich im Rahmen von zertifizierten Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen

an dem Investmentfonds beteiligen.

Befinden sich bei einem vergleichbaren ausländischen Anleger Sitz und Geschäftsleitung in

verschiedenen Staaten, muss es sich bei beiden Staaten entweder um einen EU-Mitgliedstaat

oder um einen Amts- und Beitreibungshilfe leistenden Drittstaat handeln.

Unter die Steuerbefreiung für Altersvorsorge- oder Basisrentenverträge fallen auch die In-

vestmentanteile, die von einem Versicherungsunternehmen im sog. Vorstock gehalten werden.

Der Vorstock (auch Dispostock genannt) dient als eine Art „Puffer“ des Versicherungsunter-

nehmens. Er gewährleistet, dass unmittelbar nach dem Eingang der Beiträge der Altersvorsor-

gesparer die daraus erwachsenden Verpflichtungen des Versicherungsunternehmens hinsicht-

lich der Bedeckung nach § 54b Abs. 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes erfüllt werden

können.

Die für den „Puffer“ benötigten Investmentanteile des Vorstocks werden beim Versicherungs-

unternehmen in separaten Depots im freien Vermögen verwahrt und sind nicht Teil der direk-

ten Kapitalanlage. Sie sind, anders als die Investmentanteile im Anlagestock, noch nicht einem

konkreten Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrag zugeordnet. Nach den Angaben der Versi-

cherungswirtschaft werden die Investmentanteile nur jeweils wenige Tage lang im Vorstock

gehalten, bevor sie dann einem konkreten Vertrag zugeordnet bzw. in den Anlagestock über-

führt werden.

Soweit an einem Investmentfonds juristische Personen des öffentlichen Rechts oder von der

KSt befreite Anleger (z. B. Pensionskassen, Versorgungswerke gem. § 5 Abs. 1 KStG) betei-

ligt sind, ist der Fonds auf Antrag von der Besteuerung der inländischen Immobilienerträge be-

freit (§ 8 Abs. 2 InvStG n. F.).

§ 8 Abs. 3 InvStG bestimmt, wie der Umfang der Steuerbefreiung rechnerisch zu ermitteln ist.

Bei Einkünften, die einem Steuerabzug unterliegen (im Wesentlichen inländische Dividen-

den), ist zum jeweiligen Zufluss-Zeitpunkt einer Einnahme zu ermitteln, wie viele Investment-

anteile der Investmentfonds insgesamt begeben hat und wie viele Anteile davon von steuerbe-

günstigten Anlegern gehalten wurden. Maßgebend ist der Bestand am Ende des Geschäftstags

vor dem Zufluss der Einnahmen.
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Beispiel

Am 1.7. fließen dem Investmentfonds 1.000 € zu. Am Abend des 30.6. hatte der Investment-

fonds 2.000.000 Anteile begeben. Davon entfielen am 30.6. 500.000 Anteile auf steuerbegüns-

tigte Anleger. Freizustellen sind 500.000 / 2.000 000 x 1.000 € = 250 €.

Bei zu veranlagenden Einkünften ist zur Ermittlung des Umfangs der Steuerbefreiung auf

Durchschnittswerte abzustellen. Dabei ist der durchschnittliche Anteilsbestand der steuerbe-

günstigten Anleger ins Verhältnis zum durchschnittlichen gesamten Anteilsbestand des In-

vestmentfonds zu setzen. Die Ermittlung der Durchschnittswerte kann bewertungstäglich, aber

auch anhand von Monatsendwerten erfolgen.

Die Steuerbefreiung wird gem. § 8 Abs. 4 InvStG nur gewährt, wenn die steuerbegünstigten

Anleger i. d. S. § 8 Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 2 InvStG seit mindestens drei Monaten zivilrechtli-

che und wirtschaftliche Eigentümer der Anteile an dem Investmentfonds sind. Die Anforde-

rung einer dreimonatigen vorherigen Besitzzeit soll Steuerumgehungen durch kurzfristige

Übertragungen von Investmentanteilen an steuerbegünstigte Anleger ausschließen.

Darüber hinaus setzt § 8 Abs. 4 InvStG voraus, dass die Voraussetzungen für eine Anrechen-

barkeit von KapErtrSt nach § 36 Abs. 2a EStG auf Ebene des Investmentfonds erfüllt sind.

Dies bedeutet, dass die Steuerbefreiung nur gewährt wird, soweit der Investmentfonds die Ak-

tien, auf die Dividenden ausgeschüttet wurden, für einen mindestens 45-tägigen Zeitraum ge-

halten und dabei ein Wertverlustrisiko getragen hat. Diese zweite Voraussetzung soll Steuer-

umgehungen bei der Dividendenbesteuerung verhindern.

Um eine Steuerbefreiung zu erlangen, muss der Investmentfonds den steuerlichen Status seiner

steuerbegünstigten Anleger nachweisen und belegen, in welchem Umfang die steuerbegünstig-

ten Anleger zu dem nach § 8 Abs. 3 InvStG maßgeblichen Zeitpunkt oder Zeitraum an dem

Investmentfonds beteiligt sind. Für diesen Zweck muss der steuerbegünstigte Anleger die er-

forderlichen Nachweisdokumente an den Investmentfonds übermitteln.

Bei gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Anlegern ist eine Bescheinigung nach § 44a

Abs. 7 S. 2 EStG erforderlich.

Ausländische Anleger, die mit inländischen Anlegern i. S. d. § 44a Abs. 7 S. 1 EStG ver-

gleichbar sind, erhalten auf Antrag durch das BZSt eine entsprechende Bescheinigung. Eine

Vergleichbarkeit eines ausländischen Anlegers besteht nur dann, wenn dieser genau die glei-

chen Voraussetzungen nach den §§ 51 bis 68 AO erfüllt wie ein steuerbegünstigter inländi-

scher Anleger (vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 9 S. 1 KStG).

Bei Pensionskassen, Unterstützungskassen, sonstigen Einrichtungen i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 3

KStG und bei vergleichbaren ausländischen Einrichtungen ist keine Bescheinigung hinsicht-

lich des steuerbegünstigten Status der Anleger vorgesehen. Da die Steuerbefreiung nur zu ver-

anlagende inländische Immobilienerträge umfasst, ist die Frage des Steuerstatus im Rahmen

der Veranlagung durch das FA zu klären.

Für die Steuerbefreiung bei Investmentanteilen, die im Rahmen von zertifizierten Altersvor-

sorge- oder Basisrentenverträgen gehalten werden, muss in einem vorgeschalteten Mittei-

lungsverfahren der Anbieter des Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrags dem Investment-

fonds innerhalb eines Monats nach Ende dessen Geschäftsjahres mitteilen, wann und in

welchem Umfang in dem Geschäftsjahr des Investmentfonds Anteile erworben und wieder

veräußert wurden.
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1.4.3.3 Gewerbesteuer, § 15 InvStG

Investmentfonds gelten als sonstige juristische Personen des privaten Rechts nach § 2 Abs. 3

GewStG. Dies entspricht der bisherigen Regelung in § 11 Abs. 1 S. 1 InvStG i. d. F. des

AIFM- Steuer-Anpassungsgesetzes.

Ein Investmentfonds ist nach § 15 Abs. 2 InvStG von der GewSt befreit, wenn

" sein objektiver Geschäftszweck auf die Anlage und Verwaltung seiner Mittel für gemein-

schaftliche Rechnung der Anteils- oder Aktieninhaber beschränkt ist und

" seine Vermögensgegenstände nicht in wesentlichem Umfang aktiv unternehmerisch be-

wirtschaftet.

Mit dem Begriff des objektiven Geschäftszwecks ist gemeint, dass es nicht nur auf die subjek-

tive Zweckbestimmung ankommt, die sich insb. aus den Anlagebedingungen ergibt, sondern

dass auch die tatsächlich durchgeführten Geschäfte maßgebend sind. Es müssen damit sowohl

subjektive als auch objektive Merkmale für eine Vermögensverwaltung sprechen, d. h. auf das

Ziehen von Nutzungen aus den angeschafften Vermögensgegenständen beschränkt sein.

Sofern nicht die Grenzen eines gewerblichen Handels überschritten sind, gehört auch das Er-

zielen von Gewinnen aus der Veräußerung von angeschafften Vermögensgegenständen zur

Vermögensverwaltung. Der Ausschluss einer aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung ist

insb. darauf gerichtet, dass der Verwalter eines Investmentfonds nicht in das operative Ge-

schäft von Unternehmen eingreift, an denen der Investmentfonds Anteile hält. Bei derartigen

Eingriffen handelt es sich um unternehmerisches Handeln, das eine Gewerblichkeit indiziert.

Für Immobilienfonds gilt eine Ausnahme (§ 15 Abs. S. 2 InvStG). Bei Beteiligungen an Im-

mobiliengesellschaften führt eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung nicht zur GewSt-

Pflicht. Diese Ausnahme berücksichtigt, dass es bei Immobilienfonds aufsichtsrechtlich zuläs-

sig und üblich ist, dass sie ihre Immobilien mittelbar über Immobiliengesellschaften (z. B. in

der Rechtsform einer GmbH) halten. Die bisher eingeräumte GewSt-Befreiung der Immobi-

lienfonds wird auch für die indirekte Immobilienanlage hiermit weiter fortgeführt. Diese Aus-

nahme ist insoweit gerechtfertigt, als die Immobiliengesellschaften ihrerseits im Wesentlichen

Vermögensverwaltung betreiben.

Die Anforderungen an die GewSt-Befreiung in § 15 InvStG entsprechen den derzeitigen An-

forderungen an einen Investmentfonds nach § 1 Abs. 1b S. 2 Nr. 3 InvStG i. d. F. des AIFM-

Steuer-Anpassungsgesetzes. Die Abgrenzung zwischen gewerblicher und vermögensverwal-

tender Tätigkeit wird daher bereits im bisherigen Recht praktiziert.
17

Bislang wurden die Anlagevehikel, die diese Voraussetzungen nicht erfüllt haben, als Investi-

tionsgesellschaften einem gesonderten Besteuerungsregime unterworfen. Zukünftig werden al-

le Investmentfonds, soweit sie gewerblich tätig sind, nach Maßgabe des § 2 Abs. 3 GewStG

besteuert. Die gesamte gewerbliche Tätigkeit eines gewerbesteuerpflichtigen Investmentfonds

bildet einen einheitlichen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, für den ein gewerbesteuerpflichti-

ger Gewinn i. S. d. § 7 GewStG zu ermitteln ist. Die gewerbesteuerliche Behandlung eines

gewerbesteuerpflichtigen Investmentfonds unterscheidet sich hiernach grds. nicht von der ge-

werbesteuerpflichtigen Behandlung der übrigen von § 2 Abs. 3 GewStG betroffenen Steuerge-

genstände.

Damit nicht jedwede geringfügige gewerbliche Tätigkeit eine GewSt-Pflicht aller inländischen

Einkünfte auslöst, sieht § 15 Abs. 3 InvStG eine Bagatellgrenze vor. Danach gelten die Vo-

17

Auf die Grundsätze des BMF-Schreibens v. 3.3.2015, IV C 1 – S 1980-1/13/10007:003, BStBl I 2015, S. 227, wird ergänzend

verwiesen.
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raussetzungen für eine GewSt-Befreiung als erfüllt, wenn der Anteil der Einnahmen aus ge-

werblicher Tätigkeit weniger als 5 % der gesamten Einnahmen des Investmentfonds beträgt.

Hinsichtlich des Begriffs der gesamten Einnahmen ist nicht nur auf die inländischen Einkünf-

te, sondern auf alle weltweit erzielten Einnahmen des Investmentfonds abzustellen.

Wenn ein Investmentfonds die Voraussetzungen für eine GewSt-Befreiung nicht erfüllt, unter-

liegt er der GewSt. Der Investmentfonds wird jedoch nicht in vollem Umfang gewerbesteuer-

pflichtig, sondern nur, soweit er – unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Investment-

anlage – gewerbliche Tätigkeiten ausübt.

Die gewerbliche Tätigkeit des Investmentfonds bildet einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.

Damit wird die gewerbliche Tätigkeit – ähnlich wie in § 2 Abs. 3 GewStG – gesondert von der

übrigen Tätigkeit des Investmentfonds betrachtet. Die vermögensverwaltenden Tätigkeiten

bleiben gewerbesteuerfrei. Die auf die gewerbesteuerpflichtigen Tätigkeiten entfallenden Ein-

künfte sind aus den Einkünften des Fonds nach § 6 Abs. 2 InvStG herauszulösen.

Der Gewinn des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs eines Investmentfonds ist in Form einer

Einnahme-Überschuss-Rechnung i. S. d. § 4 Abs. 3 EStG zu ermitteln. Durch die eigenständi-

ge Gewinnermittlungsnorm sind Bilanzierungsregelungen nicht anzuwenden. Dahinter steht

die Erwägung, dass Investmentfonds i. d. R. Vermögensverwaltung betreiben und es nur in

Ausnahmefällen zu einer GewSt-Pflicht kommen kann. Insb. könnte es sein, dass der Invest-

mentfonds von einer GewSt-Befreiung ausgegangen ist und erst im Rahmen der Betriebsprü-

fung festgestellt wird, dass bestimmte Tätigkeiten des Investmentfonds die GewSt-Pflicht aus-

lösen.

Der Gewinn des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs des Investmentfonds ist als Gewinn nach

§ 7 S. 1 GewStG anzusehen. Wie ansonsten auch, ermittelt sich der Gewerbeertrag nach § 7

S. 1 GewStG anhand des Gewinns aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des Investment-

fonds unter weiterer Berücksichtigung der §§ 8 bis 11 GewStG. Folglich werden z. B. auslän-

dische gewerbliche Einkünfte des Investmentfonds bei der Ermittlung des Gewerbeertrags

nach Maßgabe des § 9 Nr. 3 des GewStG gekürzt. Damit unterliegen die Einkünfte aus einer

ausländischen Betriebsstätte nicht der GewSt-Pflicht.

1.4.3.4 Besteuerung des Anlegers eines Investmentfonds, § 16 InvStG

Die Anleger eines Investmentfonds müssen die Investmenterträge versteuern. Investmenterträ-

ge sind

" Ausschüttungen nach § 2 Abs. 11 InvStG,

" Vorabpauschalen nach § 18 InvStG und

" Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen nach § 19 InvStG.

Die Investmenterträge sind bei Aktien-, Misch- und Immobilienfonds teilweise von der Be-

steuerung freigestellt. Werden die Fondsanteile im Privatvermögen gehalten, unterliegt der

verbleibende steuerpflichtige Teil der Investmenterträge der Abgeltungsteuer. Bei betriebli-

chen Anlegern sind § 8b KStG und § 3 Nr. 40 EStG nicht anwendbar.
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1.4.3.4.1 Investmenterträge

Die Besteuerungsregelungen sind darauf ausgelegt, dass die Anleger, die Kreditinstitute und

die Finanzverwaltung die erforderlichen Besteuerungsgrundlagen ohne Mithilfe des Invest-

mentfonds ermitteln können. Es genügen vier Daten zur Besteuerung der Anleger:

" Höhe der Ausschüttung

" Rücknahmepreis am Anfang des Kalenderjahres

" Rücknahmepreis am Ende des Kalenderjahres

" sowie die Angabe, ob es sich um einen Aktien-, Misch-, Immobilien- oder einen sonstigen

Investmentfonds handelt.

Alle vier Daten lassen sich relativ leicht beschaffen. Auch die Frage, ob ein Aktien- oder Im-

mobilienfonds vorliegt, lässt sich grds. aus den veröffentlichten Anlagebedingungen des In-

vestmentfonds ermitteln.

Um tatsächlich eine Vereinfachung zu erreichen, werden daher alle Ausschüttungen grds. als

steuerpflichtiger Ertrag behandelt. Steuerfreie Kapitalrückzahlungen werden grds. nicht aner-

kannt. Eine Ausnahme gilt nur für die Liquidationsphase eines Investmentfonds.

Sog. Entnahmepläne mit Kapitalverzehr, bei denen ein Anleger einen bestimmten Betrag in

einen Investmentfonds investiert, der dann sukzessive über einen festgelegten Zeitraum in

Teilbeträgen zzgl. etwaiger Erträge zurückgezahlt wird, werden steuerlich nicht als steuerfreie

Kapitalrückzahlung betrachtet. Dies ist jedoch keine wesentliche Beeinträchtigung von Pro-

duktgestaltungen, denn den gleichen Effekt können die Anbieter und die Anleger durch suk-

zessive Teilrückgaben oder Teilveräußerungen von Investmentanteilen erreichen. Bei jeder

Teilrückgabe oder Teilveräußerung bleibt die anteilige Kapitalrückzahlung – ähnlich wie bei

einem Entnahmeplan – steuerfrei.

Der Anleger versteuert grds. nur die tatsächlichen Zuflüsse aus der Anlage in den Investment-

fonds, d. h. die Ausschüttungen des Fonds sowie die Gewinne aus der Veräußerung, Rückga-

be, Abtretung, Entnahme oder verdeckten Einlage der Investmentanteile. Darüber hinaus muss

der Anleger während der Haltedauer die sog. Vorabpauschale versteuern. Die Erträge aus In-

vestmentfonds werden im EStG den Einkünften i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 3 EStG zugeordnet.

Nach § 20 Abs. 8 EStG sind die Erträge, die von betrieblichen Anlegern erzielt werden, den

gewerblichen oder den anderen Gewinneinkunftsarten zuzurechnen. Einer speziellen Regelung

im InvStG bedarf es hierfür nicht mehr.

Wie bereits im bisherigen InvStG werden die Erträge aus Investmentfonds, die im Rahmen

von zertifizierten Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen gehalten werden, von der Besteu-

erung ausgenommen. Dem System der Alterseinkünftebesteuerung entsprechend werden bei

derartigen Verträgen die Erträge nur in der Auszahlungsphase besteuert.

Einrichtungen der betrieblichen oder der privaten Altersvorsorge sind von der Vorabpauschale

befreit. Hierdurch sollen ungewollte Beeinträchtigungen der Altersvorsorge vermieden wer-

den. Bei steuerpflichtigen Ausschüttungen können die Altersvorsorgeeinrichtungen eine steu-

erliche Belastung grds. durch die Bildung von Rückstellungen vermeiden. Bei der Vorabpau-

schale könnten dagegen keine Rückstellungen gebildet werden, sodass es zu einer nicht

sachgerechten definitiven Steuerbelastung käme.

Nach § 16 Abs. 3 InvStG kommen die (Teil-)Freistellungen nach § 3 Nr. 40 EStG sowie § 8b

KStG ausdrücklich nicht zur Anwendung. Dies begründet sich damit, dass der Investment-

fonds keiner vollumfänglichen Ertragsbesteuerung unterliegt. Die Regelung hat nur deklarato-
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rischen Charakter, weil durch die Qualifikation der Erträge aus Investmentfonds als Kapital-

einkünfte nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 EStG ohnehin § 3 Nr. 40 EStG und § 8b KStG nicht an-

wendbar sind.

Nach § 16 Abs. 4 S. 1 InvStG wird die Ausschüttung eines Investmentfonds, die aufgrund ei-

nes DBA von der Besteuerung freizustellen wäre, nur unter den nachfolgend erläuterten Vo-

raussetzungen frei gestellt. Damit soll die zweckwidrige Nutzung von Abkommensvorteilen

verhindert werden.

In den DBA ist regelmäßig die Anwendung der Freistellungsmethode für den Fall vorgesehen,

dass eine inländische Kapitalgesellschaft Ausschüttungen von einer, im anderen Vertragsstaat

ansässigen, Kapitalgesellschaft erhält, an der sie eine qualifizierte Beteiligung hält (sog.

Schachtelbeteiligung). Die Schachtelbefreiung soll eine mehrfache Steuerbelastung des glei-

chen Gewinns in Konzernstrukturen vermeiden. Da Investmentfonds auch in der Rechtsform

einer Kapitalgesellschaft aufgelegt werden können und typischerweise bei Investmentfonds

keine Ertragsteuern erhoben werden, bedarf es einer Regelung zur Verhinderung von Gestal-

tungen, mit denen gänzlich unversteuerte Ausschüttungen (sog. „weiße Einkünfte“) aus In-

vestmentfonds erzeugt werden können. In der Vergangenheit sollten mit Gestaltungsmodellen

an sich steuerpflichtige Einkünfte (z. B. Zinsen) in steuerfreie Schachteldividenden umgewan-

delt werden. Die Nichtgewährung des Schachtelprivilegs soll durch die Regelung in Zukunft

rechtssicher ausgeschlossen werden. Eine zeitnahe Änderung aller DBA zur Verhinderung

derartiger Gestaltungen ist praktisch nicht umsetzbar, sodass Ausschüttungen ungeachtet ent-

gegenstehender Bestimmungen eines DBA nicht von der Bemessungsgrundlage auszunehmen

sind, soweit anderenfalls unversteuerte oder nahezu unversteuerte Einkünfte entstehen würden.

Um auch den theoretisch möglichen Fall zu berücksichtigen, dass der Investmentfonds im

Ausland einer geringfügigen Ertragsbesteuerung unterlegen hat, wird die Freistellung aufgrund

eines DBA von zwei Voraussetzungen abhängig gemacht:

" Erstens ist erforderlich, dass der ausschüttende Investmentfonds in seinem Ansässigkeits-

staat der allgemeinen Ertragsbesteuerung unterliegt.

" Zweitens muss die Ausschüttung zu mehr als 50 % auf nicht steuerbefreiten Einkünften

des Investmentfonds beruhen. Mit dieser zweiten Anforderung werden beispielsweise Fäl-

le erfasst, in denen der Investmentfonds eine sachliche Steuerbefreiung einzelner Ertrags-

arten in Anspruch nehmen kann oder dass ausgeschüttete Erträge von der steuerlichen

Bemessungsgrundlage des Investmentfonds ausgenommen werden. Dagegen erfolgt keine

Durchschau durch den Investmentfonds auf etwaige steuerliche Vorbelastungen auf Ebene

von Portfolio-Unternehmen, da dies dem Vereinfachungszweck und der Grundkonzeption

der neuen Besteuerungsvorschriften für Investmentfonds widersprechen würde.

§ 17 Abs. 4 S. 2 InvStG stellt klar, dass die Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Satzes 1

auch dann anzuwenden sind, wenn dem Staat, in dem der Investmentfonds ansässig ist, durch

das DBA nur ein Quellensteuerhöchstsatz von 0 % zugestanden wird.

In § 17 Abs. 4 S. 3 InvStG wird der Begriff der allgemeinen Ertragsbesteuerung definiert. Die-

se setzt voraus, dass der Investmentfonds einer nominellen Steuerbelastung i. H. v. mindestens

10 % unterliegt und dass der Investmentfonds nicht persönlich von der Steuer befreit ist.

1.4.3.4.2 Ausschüttungen

Als Ausschüttungen gelten alle dem Anleger gezahlten oder gutgeschriebenen Beträge ein-

schließlich des Steuerabzugs auf den Kapitalertrag (§ 2 Abs. 11 InvStG). Die Zusammenset-
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zung der Beträge ist unerheblich. Demzufolge sind auch Substanzausschüttungen zu versteu-

ern. Eine Sonderregelung wurde für die Abwicklungsphase in § 17 InvStG n. F. getroffen.

1.4.3.4.3 Vorabpauschale, § 18 InvStG

Die Anleger von Investmentfonds versteuern während der Haltedauer der Anteile künftig die

Ausschüttungen.

In vielen Fällen sind die Ausschüttungen jedoch geringer als die Erträge einer risikolosen

Geldanlage, da Investmentfonds i. d. R. die außerordentlichen Erträge und häufig auch die lau-

fenden Erträge (vor allem Zins-, Dividenden- und Mieterträge) thesaurieren. Würde man wäh-

rend der Haltedauer nur die Ausschüttungen besteuern (Cashflow-Prinzip), käme dies einer

generellen Thesaurierungsbegünstigung gleich.

Das InvStG löst die widerstreitenden Anforderungen der Einfachheit (Cashflow) einerseits und

der Besteuerungsgerechtigkeit sowie der Aufkommensneutralität andererseits, indem an die

Stelle der bisherigen ausschüttungsgleichen Erträge eine pauschale Bemessungsgrundlage in

Höhe einer risikolosen Marktverzinsung tritt. Die Investmentsteuerreform ersetzt die ausschüt-

tungsgleichen Erträge durch eine Vorabpauschale. Im Rahmen der Vorabpauschale werden die

thesaurierten Erträge des Fonds nicht konkret, sondern aus Vereinfachungsgründen pauschal

ermittelt. Diese sog. „Vorabpauschale“ greift grds. immer dann, wenn in dem VZ die Aus-

schüttungen des Investmentfonds diese Marktverzinsung nicht erreichen.

Die risikolose Marktverzinsung wurde i. d. F. des InvStRefG vom 19.7.2016 anhand des Ba-

siszinssatzes i. S. d. § 203 Abs. 2 BewG, welcher der langfristig erzielbaren Rendite öffentli-

cher Anleihen entspricht, berechnet. Er wird jährlich neu festgelegt und durch das BMF veröf-

fentlicht wird. Für das Kalenderjahr 2016 betrug der Basiszinsatz 1,1 %.

§ 203 BewG wurde mit dem Gesetz zur Anpassung des ErbStG an die Rspr. des Bundesver-

fassungsgerichts vollständig neugefasst.
18

Infolge dieser Neufassung sieht § 203 Abs. 2 BewG

zukünftig keine Bestimmung des Basiszinses vor, sodass der Verweis in § 18 InvStG auf diese

Bestimmung leerläuft.

Damit der Ansatz der Vorabpauschale als eine der tragenden Säulen des neuen Investment-

steuerrechts greift, wurde das InvStRefG (§ 18 InvStG) im Rahmen des BEPS-

Umsetzungsgesetzes
19

entsprechend angepasst. Die Bestimmung des Basiszinses soll direkt in

einem neuen Abs. 4 in § 18 InvStG geregelt werden. Die Aussagen des bisherigen § 203

Abs. 2 S. 1und S. 2 sowie S. 4 BewG werden dazu übernommen.

Dieser Basiszinssatz lässt allerdings als pauschale Berechnungsgrundlage unberücksichtigt,

dass der Anleger im Ergebnis die Fondserträge abzüglich der Verwaltungskosten des Fonds

erhält. Aus diesem Grund wird zur Berechnung der Vorabpauschale der Basiszins um den

durchschnittlichen Kostenanteil von 30 % auf den Gesamtertrag gemindert. Mithin erfolgt der

Ansatz von 70 % des Basiszinssatzes. Der Betrag, der sich aus der Multiplikation des Rück-

nahmepreises zu Beginn des Kalenderjahres mit 70 % des Basiszinssatzes ergibt, wird als „Ba-

sisertrag“ bezeichnet.

Keine Vorabpauschale entsteht, wenn die tatsächlichen Ausschüttungen den Basisertrag über-

steigen. Um darüber hinaus insb. bei Geldmarktfonds während der Haltedauer der Fonds-

anteile eine temporäre Übermaßbesteuerung zu vermeiden, wird der Basisertrag auf den Mehr-

betrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und letzten im Kalenderjahr ermittelten Wert

eines Investmentanteils zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahres ergibt

18

Zu den Änderungen des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes siehe im vorliegenden Werk: G.

19

Gesetz v. 20.12.16, BGBl I 2016, S. 3000.
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(§ 18 Abs. 1 S. 3 InvStG). Die bisher vorgesehene Formulierung ließ außer Acht, dass die

Ausschüttungen während eines Kalenderjahres den Wert am Ende des Kalenderjahres

mindern. Um eine Doppelberücksichtigung der Ausschüttungen zu vermeiden, ist der Wert des

Investmentanteils am Ende des Kalenderjahres um den Betrag der Ausschüttungen zu erhöhen.

Daher kommt es ebenso zu keinem Ansatz einer Vorabpauschale, wenn der Rücknahmepreis

eines Fondsanteils während des Jahres nicht gestiegen ist.

Wenn Wertverluste des Fondsanteils eintreten oder die Ausschüttungen die Wertsteigerung

übertreffen, ist keine negative Vorabpauschale anzusetzen.

Die Vorabpauschale ermittelt sich also in Abhängigkeit des Basisertrags, der im Kalenderjahr

erfolgten Ausschüttungen und der Wertsteigerungen im Einzelnen wie folgt:

Ermittlung der Vorabpauschale

Rücknahmepreis des Investmentanteils zu Beginn des Kalenderjahres

x 70 % des Basiszinssatzes

= Basisertrag (höchstensMehrbetrag zwischen dem ersten und dem letzten im Kalen-

derjahr festgesetzten Rücknahmepreis zzgl. der im Jahr erfolgten Ausschüttungen)

– Ausschüttungen des Investmentfonds im betreffenden Kalenderjahr

= Vorabpauschale (sofern positiv)

Beispiel

Der Zinssatz nach§ 18 Abs. 4 InvStG beträgt 0,99 %. Abzüglich des Abschlags von 30 % wäre

für die Zwecke der Vorabpauschale ein Zinssatz i. H. v. 0,69 % anzusetzen.

Wert des Fondsanteils am Jahresanfang 01: 100,00 €

Wert des Fondsanteils am Jahresende 01: 100,40 €

Ausschüttung: 0,10 € pro Anteil

Der Basisertrag beträgt 0,69 € (100 x 0,69 % = 0,69 €). Da aber die Wertsteigerung zzgl. der

Ausschüttung nur 0,50 € beträgt, bildet dieser Wert die Obergrenze für den Basisertrag. Von

dieser Obergrenze sind die Ausschüttungen des Jahres 01 i. H. v. 0,10 € abzuziehen, sodass

eine Vorabpauschale von 0,40 € verbleibt.

Im Jahr des Erwerbs der Investmentanteile vermindert sich der Basisertrag um ein Zwölftel für

jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht.

Der Zufluss der Vorabpauschale wird auf das Folgejahr verschoben und gilt den Anlegern am

ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen, unabhängig vom Geschäftsjahr

des Fonds.

Im Jahr der Veräußerung der Investmentanteile kommt es zu keinem Ansatz der Vorabpau-

schale.

Werden die Investmentanteile im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge nach dem Be-

triebsrentengesetz, von Versicherungsunternehmen im Rahmen von Lebens- und Rentenversi-

cherungsverträgen nach § 20 Abs. 6 S. 1 und S. 4 EStG und von Kranken- und Pflegeversiche-
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rungsunternehmen zur Sicherung von Altersrückstellungen gehalten, sind Vorabpauschalen

nicht anzusetzen (§ 16 Abs. 2 InvStG).

1.4.3.4.4 Veräußerungsgewinne, § 19 InvStG

Schließlich sind auf Ebene der Anleger die Gewinne aus der Veräußerung von Fondsanteilen

zu versteuern. Gewinne aus der Veräußerung, Rückgabe, Abtretung, Entnahme oder verdeck-

ten Einlage von Investmentanteilen sind nach § 16 Abs. 1 Nr. 3 InvStG Erträge aus Invest-

mentfonds und werden im EStG den Einkünften i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 3 EStG zugeordnet.

§ 19 Abs. 1 S. 1 InvStG regelt, dass für die Ermittlung des steuerpflichtigen Gewinns aus der

Veräußerung von Investmentanteilen, die nicht zu einem Betriebsvermögen gehören, die Re-

gelungen des § 20 Abs. 4 EStG entsprechend anzuwenden sind. Bei betrieblichen Anlegern

sind dagegen die Besonderheiten der Einkünfteermittlung durch Betriebsvermögensvergleich

oder Einnahme-Überschuss-Rechnung zu berücksichtigen.

Die Regelungen zu Kapitalmaßnahmen nach § 20 Abs. 4a EStG nicht anzuwenden.

Um eine Überbesteuerung zu vermeiden, werden die während der Besitzzeit angesetzten Vor-

abpauschalen vom Gewinn abgezogen. Die Vorabpauschalen sind auch dann in voller Höhe

anzusetzen, wenn der Anleger diese aufgrund einer Teilfreistellung nach § 20 InvStG nicht in

voller Höhe versteuern musste. Eine Vorabpauschale mindert den Veräußerungsgewinn auch

dann, wenn diese zwar angesetzt, aber z. B. aufgrund des Sparer-Pauschbetrags nicht besteuert

wurde. Insgesamt kann es durch Abzug der Vorabpauschalen auch zu einem negativen Ge-

winn bzw. zu steuerwirksamen Verlusten kommen.

Zur Vermeidung einer erneuten Besteuerung ist bei bilanzierenden Anlegern in Höhe der

Vorabpauschale ein aktiver Ausgleichsposten in der Steuerbilanz zu bilden. Bei betrieblichen

Anlegern, die eine Einnahme-Überschuss-Rechnung vornehmen, ist ein Merkposten aufzu-

zeichnen. Der Ausgleichsposten und der Merkposten sind keine abschreibungsfähigen Wirt-

schaftsgüter. Sie mindern im Jahr der Veräußerung – bei Einnahme-Überschuss-Rechnung im

Zeitpunkt des Zuflusses des Veräußerungserlöses – den Gewinn.

Erfüllt ein Investmentfonds im Zeitpunkt des Gewinnzuflusses die Voraussetzungen für eine

Teilfreistellung, so findet diese auf den um die Vorabpauschalen gekürzten Gewinn Anwen-

dung.

§ 19 Abs. 2 S. 1 InvStG regelt erstmals den Fall, dass ein Kapitalanlagevehikel nachträglich

aus dem Anwendungsbereich des InvStG herausfällt. Dies ist insb. möglich, wenn das Kapital-

anlagevehikel die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 S. 1 KAGB nicht mehr erfüllt. Gleiches

gilt, wenn ein Vehikel i. S. d. § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 InvStG im Ansässigkeitsstaat zukünftig

einer Ertragsbesteuerung unterliegt. Um eine klare Abgrenzung der Besteuerungssysteme des

InvStG und des allgemeinen Steuerrechts sicherzustellen, fingiert das Gesetz eine Ver-

äußerung des Investmentanteils. Für die Bemessung des Erlöses aus der fiktiven Veräußerung

wird auf den gemeinen Wert abgestellt.

1.4.3.5 Teilfreistellungen, § 20 InvStG

Bestimmte inländische Erträge unterliegen bereits auf Ebene des Fonds der KSt. Als Aus-

gleich für diese Vorbelastung werden die Erträge aus Investmentfonds, die gem. ihren Anlage-

bedingungen fortlaufend überwiegend in Aktien und andere Kapitalbeteiligungen oder

Immobilien investieren (Aktien- und Immobilienfonds), nach § 20 InvStG je nach

Anlageschwerpunkt zu einem bestimmten Prozentsatz steuerfrei gestellt. Die Teilfreistellung

ist dabei auf alle Erträge aus dem Investmentfonds anzuwenden. D. h., neben der Aus-

schüttung kommt es auch zu einer Teilfreistellung der Vorabpauschale und des Gewinns aus
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der Veräußerung, Rückgabe, Abtretung, Entnahme oder verdeckten Einlage von Invest-

mentanteilen. Außerdem greift sie sowohl beim KapErtrSt-Abzug als auch im Rahmen der

Veranlagung ein. Die Teilfreistellungen werden pauschal gewährt, sodass es unerheblich ist,

ob und in welchem Ausmaß der Fonds besteuert wurde. Als Kehrseite zur Teilfreistellung

dürfen Werbungskosten und Betriebsausgaben entsprechend der jeweiligen Höhe der

Teilfreistellung auch nur anteilig geltend gemacht werden (§ 21 InvStG).

Beim KapErtrSt-Abzug ist die Teilfreistellung aufgrund der Anpassung des § 43 Abs. 1 S. 3

EStG zu berücksichtigen. Dies stellt insb. für Zwecke der Abgeltungsteuer sicher, dass der

KapErtrSt-Abzug in zutreffender Höhe erfolgt und Privatanleger nicht erst im Rahmen des

Veranlagungsverfahrens beim FA von der Teilfreistellung profitieren.

Die Teilfreistellung wird nur

! Aktienfonds,

! Mischfonds und

! Immobilienfonds

i. S. d. InvStG n. F. gewährt. Bei sonstigen Fonds, die nicht in eine der drei Kategorien fallen,

sind die Investmenterträge von den Anlegern voll zu versteuern.

1.4.3.5.1 Aktienfonds, § 20 Abs. 1 InvStG

Aktienfonds sind Investmentfonds, die gem. den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens

51 % ihres Werts in Kapitalbeteiligungen anlegen (§ 2 Abs. 6 InvStG). Kapitalbeteiligungen

sind:

! An der Börse gehandelte Anteile an Kapitalgesellschaften,

! Anteile an EU-/EWR-Kapitalgesellschaften, die keine Immobilien-Gesellschaften sind und

die einer Ertragsbesteuerung unterliegen,

! Anteile an Drittstaaten-Kapitalgesellschaften, die keine Immobilien-Gesellschaften sind

und mit mindestens 15 % einer Ertragsbesteuerung unterliegen,

! Anteile an Aktienfonds i. H. v. 51 % des Werts des Investmentanteils,

! Anteile an Mischfonds i. H. v. 25 % des Werts des Investmentanteils.

Problematisch ist diese Regelung für Dachfonds, die ausschließlich in Aktienfonds investieren.

Die Zielfonds gelten nur zu 51 % ihres Werts als Kapitalbeteiligungen. Ein Dachfonds müsste

also 100 % seines Werts in die Zielfonds investieren und dürfte nicht mal in geringem Umfang

Liquidität vorhalten, um die Voraussetzungen für die Aktienteilfreistellung zu erfüllen.

Die Höhe der Teilfreistellung variiert je nach Anlegertyp: Steuerfrei sind

! bei Privatanlegern 30 % der Erträge,

! bei einem betrieblichen Anleger 60 % der Erträge und

! bei Anlegern, die der KSt unterliegen, 80 % der Erträge.
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Praxishinweis

Beim KapErtrSt-Abzug wird nur die geringere Teilfreistellung für Privatanleger berücksichtigt

(§ 43a Abs. 2 S. 1 EStG n. F.). Die höheren Teilfreistellungen für betriebliche Anleger müssen

im Rahmen der Veranlagung geltend gemacht werden.

1.4.3.5.2 Mischfonds, § 20 Abs. 2 InvStG

Mischfonds sind Investmentfonds, die gem. den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens

25 % ihres Werts in Kapitalbeteiligungen anlegen (§ 2 Abs. 7 InvStG).

Bei einem Mischfonds wird die Aktienteilfreistellung hälftig gewährt. D. h., bei Privatanlegern

sind 15 %, bei einkommensteuerpflichtigen betrieblichen Anlegern 30 % und bei bestimmten

körperschaftsteuerpflichtigen Anlegern 40 % der Erträge steuerfrei. Für Lebens- und Krank-

enversicherungsunternehmen bleibt es bei dem 15%-Teilfreistellungssatz.

1.4.3.5.3 Immobilienfonds, § 20 Abs. 3 InvStG

Die Immobilienteilfreistellung greift grds. bei allen Immobilienfonds ein. Für die Bestimmung

des persönlichen Anwendungsbereichs dieser Vorschrift wird die Kategorisierung der BaFin

übernommen.
20

Es kommt demnach darauf an, dass gem. den Anlagebedingungen fortlaufend

mindestens 51 % des Werts des Investmentfonds in Immobilien und/oder Immobiliengesell-

schaften angelegt werden (§ 2 Abs. 9 S. 1 InvStG). Bei der Anlage eines Dachfonds in einen

Zielfonds gelten 51 % des Werts des Zielfonds als Immobilien (§ 2 Abs. 9 S. 2 InvStG). Für

den Begriff der Immobiliengesellschaft ist § 1 Abs. 19 Nr. 22 des KAGB maßgeblich.

Wie bei Dividenden wird auch bei inländischen Immobilienerträgen das Besteuerungsrecht

Deutschlands durch eine Besteuerung auf Ebene des Investmentfonds gesichert. Bei ausländi-

schen Immobilienerträgen eines Investmentfonds kommt es fast ausnahmslos auch zu einer

Besteuerung durch den Belegenheitsstaat der Immobilie. Im Rahmen der Immobilienteilfrei-

stellung wird bei allen Anlegern eine einheitliche Steuerbefreiung der Ausschüttung, der Vor-

abpauschale und des Veräußerungsgewinns i. H. v. 60 % gewährt.

Dadurch wird die auf Ebene des Immobilienfonds bzgl. der inländischen Einkünfte entstande-

ne Vorausbelastung neutralisiert und eine Doppelbesteuerung hinsichtlich der ausländischen

Einkünfte (DBA-Privilegien werden nicht mehr durch den Fonds gespiegelt) weitgehend ab-

gemildert, zum Teil sogar überkompensiert.

Investiert der Investmentfonds überwiegend in Auslandsimmobilien, reicht die Freistellung

von 60 % allerdings nicht aus, um die Vorbelastung mit ausländischen Steuern hinreichend zu

berücksichtigen. Daher erhöht sich die Freistellung auf 80 % für den Fall, dass gem. den Anla-

gebedingungen des Investmentfonds fortlaufend mindestens 51 % seines Vermögens unmittel-

bar in derartige Immobilien angelegt werden.

Für die Anwendung der Immobilienteilfreistellung wird eine zusätzliche Anwendung der Ak-

tienteilfreistellung explizit ausgeschlossen.

20

Fondskategorien-RL v. 22.7.2013.
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1.4.3.5.4 Nachweis und Wegfall der Teilfreistellungsvoraussetzungen, §§ 20 Abs. 4, 22 InvStG

Dass ein Investmentfonds fortlaufend in ausreichendem Umfang in Kapitalbeteiligungen oder

Immobilien investiert, soll sich i. d. R. aus den Anlagebedingungen des Fonds ergeben.

Für den Fall, dass die Anlagebedingungen eines Investmentfonds keine hinreichenden Aussa-

gen zum Überschreiten der Schwellenwerte für den Aktien- oder Immobilienteil enthalten oder

keine Anlagebedingungen des Investmentfonds existieren, regelt § 20 Abs. 4 InvStG für den

Anleger eine individuelle Nachweismöglichkeit. Wenn der Anleger hinreichende Nachweise

vorlegen kann, aus denen sich ergibt, dass der Investmentfonds während des gesamten Ge-

schäftsjahres die Schwellenwerte überschritten hat, wird die Teilfreistellung im Rahmen des

Veranlagungsverfahrens gewährt. Ein Nachweis gegenüber den zur Erhebung der KapErtrSt

verpflichteten Personen ist dagegen nicht zulässig. Als Nachweisinstrumente kommen insb.

Vermögensverzeichnisse des Investmentfonds und/oder schriftliche Bestätigungen des Fonds-

verwalters in Betracht.

Mit der Nachweismöglichkeit auf Anlegerebene werden Anforderungen erfüllt, die sich aus

dem Europäischen Recht ergeben.
21

Ändert sich der anwendbare Teilfreistellungssatz oder fallen die Voraussetzungen der Teilfrei-

stellung weg, so gilt der Investmentanteil als veräußert und am Folgetag wieder angeschafft

(§ 22 Abs. 1 S. 1 InvStG).

Es wird damit die Veräußerung von Investmentanteilen fingiert, wenn sich der auf einen In-

vestmentfonds anwendbare Teilfreistellungssatz ändert. Diese Regelung ist erforderlich, um

den gleichen Teilfreistellungssatz auf die Veräußerungsgewinne wie auf die Ausschüttungen

und die Vorabpauschale anwenden zu können. Ohne diese Regelung wäre es möglich, über-

mäßige Ausschüttungen unter Anwendung eines Teilfreistellungssatzes vorzunehmen, an-

schließend die Anlagebedingungen so abzuändern, dass keine Teilfreistellung mehr gewährt

wird und dann Verluste aus der Veräußerung des Investmentanteils voll steuerlich zum Abzug

zu bringen.

§ 22 Abs. 2 InvStG bestimmt für die in § 22 Abs. 1 InvStG fingierten Fälle der Veräußerung

den als Veräußerungserlös und als Anschaffungskosten anzusetzenden Wert.

Nach § 22 Abs. 3 InvStG führt die fingierte Veräußerung jedoch nicht zu einer sofortigen Ver-

steuerung. Vielmehr gilt der Gewinn aus der fiktiven Veräußerung erst dann als zugeflossen,

wenn der Investmentanteil tatsächlich veräußert wird. Damit führt § 22 InvStG nicht zu einer

vorzeitigen Besteuerung, sondern nur zu einer sachgerechten Aufteilung der Bemessungs-

grundlage für den Veräußerungsgewinn.

1.4.3.5.5 Teilfreistellung von der Gewerbesteuer, § 20 Abs. 5 InvStG

Bei der Ermittlung des Gewerbeertrags nach § 7 GewStG sind die Freistellungen nach § 20

Abs. 1 bis 3 InvStG nur zur Hälfte zu berücksichtigen. Die Teilfreistellung ist ein Ausgleich

für die steuerliche Vorbelastung der Investmentfonds mit KSt. Da auf Ebene der Investment-

fonds grds. keine GewSt anfällt, fehlt es an einer gewerbesteuerlichen Vorbelastung. Aus die-

sem Grund ist eine verminderte Freistellung der Erträge für die Zwecke der GewSt erforder-

lich. Damit wird eine einmalige gewerbesteuerliche Belastung dieser Erträge sichergestellt.

Bei KSt-Subjekten dient die 80%-Teilfreistellung allerdings nicht nur dem Ausgleich der Vor-

belastung auf Fondsebene, sondern soll in pauschalierter Form auch berücksichtigen, dass

Veräußerungsgewinne aus Beteiligungen nach § 8b Abs. 2 KStG zu 95 % von der Besteuerung
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EuGH, Urteil v. 9.10.2014, C–326/12, van Caster und van Caster, BFH/NV 2014, S. 2029.


